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Geschaftsbereich des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und In-
tegration

1. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche finanziellen Auswirkun-

Andreas gen wird die Regelung nach ihren Schatzungen oder Berech-
Birzele nungen auf einzelne Kommunen wie etwa Minchen haben,
(BUNDNIS E-Autos bis Ende 2026 fur drei Stunden kostenlos auf gebih-
90/DIE GRU-  renpflichtigen Stellplatzen zu parken, sieht die Staatsregierung
NEN) die Vereinbarkeit dieser MaRnahme mit dem Konnexitatsprin-

Zip ebenfalls als nicht gegeben an, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der nicht vorgesehenen finanziellen Kompensation fir
die Kommunen, und wird die Staatsregierung Sorge tragen,
dass den finanziell eh schon angeschlagenen Kommunen kinf-
tig Finanzmittel zur Verfiigung gestellt werden, statt durch Maf3-
nahmen Einnahmemadglichkeiten zu streichen (bitte genau Fi-
nanzmittel auflisten, die zur Verfiigung gestellt werden, um die
finanzielle Situation der Kommunen zu verbessern)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Durch die Verordnung entstehen den Kommunen keine unmittelbaren zusatzlichen
Kosten. Es werden den Kommunen keine neuen Aufgaben tbertragen. Auch wer-
den keine besonderen Anforderungen an die Erflllung bereits bestehender Aufga-
ben gestellt. Die Staatsregierung zieht bei den Zielen der Attraktivitatssteigerung
der Innenstadte und Anreizen flr mehr umweltfreundliche E-Mobilitat mit den bay-
erischen Kommunen an einem Strang. Die Frage einer Kompensation etwaiger Ein-
nahmeausfalle stellt sich nicht.

Der Freistaat ist auch in diesen schwierigen Zeiten ein verlasslicher Partner der
bayerischen Kommunen und unterstitzt diese nach Kraften. Am 04.11.2024 fand
das Spitzengesprach zum kommunalen Finanzausgleich 2025 statt. Es ist erneut
gelungen, mit den kommunalen Spitzenverbé&nden einvernehmlich ein gutes Ergeb-
nis zu erzielen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Landtag erhalten die
bayerischen Kommunen im Jahr 2025 insgesamt tber 11,98 Mrd. Euro aus dem
kommunalen Finanzausgleich. Das bedeutet einen Anstieg gegentber dem Vorjahr
um 608,6 Mio. Euro bzw. 5,3 Prozent.

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Starkung der Verwaltungshaushalte durch die
Erhéhung der Schlisselzuweisungen und der Zuweisungen an die Bezirke. Von be-
sonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommunalfinanzen
nachhaltig und strukturell durch die Anhebung des Kommunalanteils am allgemei-
nen Steuerverbund von 12,75 Prozent auf 13 Prozent verbessert werden. Gleich-
zeitig werden die Mittel fir kommunale Investitionen und der Ansatz flr Stabilisie-
rungshilfen und Bedarfszuweisungen auf hohem Niveau fortgefiihrt. Mit diesem Ge-
samtpaket zum kommunalen Finanzausgleich 2025 wird die Handlungs- und Inves-
titionsfahigkeit der bayerischen Kommunen sichergestellt.
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2. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie sie Berichte beurteilt, nach

Cemal denen der am 04.12.2024 in Augsburg wegen Terrorismusfi-
Bozoglu nanzierung und Verbreitung von Terrorpropaganda festgenom-
(BUNDNIS mene irakische Staatsbiurger den Augsburger Christkindles-
90/DIE GRU-  markt mit Fotos ausgespaht habe und entsprechend die Si-
NEN) cherheit der Besucherinnen und Besucher geféahrdet gewesen

sei, wie sie die Verbindung des Mannes zum ,Islamischen
Staat” einschatzt und auf welche Erkenntnisse sich der Vorwurf
der Terrorismusfinanzierung stutzt?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration
Es wird auf die nachfolgende Pressemitteilung verwiesen.!

Dartber hinaus handelt es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren des Polizei-
prasidiums Schwaben Nord unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft Min-
chen, Zentralstelle zur Bekampfung von Extremismus und Terrorismus.

Trotz der grundsatzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht, Informationsanspriiche
des Landtags zu erftllen, tritt hier nach sorgfaltiger Abwagung der betroffenen Be-
lange im Einzelfall das Informationsinteresse des Parlaments hinter den berechtig-
ten Interessen bei der Durchfiihrung strafrechtlicher Ermittlungen zuriick. Das Inte-
resse der Allgemeinheit an der Gewahrleistung einer funktionstiichtigen Strafrechts-
pflege leitet sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ab und hat damit ebenfalls Verfas-
sungsrang.

1 https://Iwww.stmi.bayern.de/med/pressemitteilungen/pressearchiv/2024/414/index.php
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3. Abgeordneter Nachdem die Prasidentenwahl in Ruméanien vom dortigen Ver-

Florian fassungsgericht annulliert wurde, weil u. a. der rumanische Ge-
von Brunn heimdienst laut Medienberichten Informationen Gber eine mas-
(SPD) sive russische Einflussnahme vorgelegt hat, frage ich die

Staatsregierung nach ihren Erkenntnissen tber mdgliche russi-
sche, iranische oder chinesische Plane und Aktionen sowie sol-
che anderer Urheber, insbesondere auch im Zusammenhang
mit Social Media, mit dem Ziel, das Ergebnis der anstehenden
Bundestagswahl und die politische Meinungsbildung zu beein-
flussen, auRerdem welche Erkenntnisse das Landesamt fur
Verfassungsschutz Uber solche Plane und Aktionen hat und
welche Initiativen die Staatsregierung vor dem Hintergrund ihrer
medienrechtlichen Zustandigkeiten plant, um zu verhindern,
dass Social Media von den oben genannten ausléndischen
Méchten oder auch Unternehmern wie Elon Musk missbraucht
wird, um die demokratische Willensbildung zu beeinflussen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die Beobachtung von méglichen Einflussnahmen und Desinformationskampagnen
von auslandischen Kréaften wird grundsatzlich durch das Bundesamt fur Verfas-
sungsschutz (BfV) sichergestellt. Vor dem Hintergrund der sich in den letzten Jah-
ren dynamisch andernden Gefahrdungslage bei Spionage, nachrichtendienstlichen
Cyberangriffen, Sabotage, Desinformation, Einflussnahme und Sanktionsumgehun-
gen stellt sich das BfV inhaltlich und organisatorisch zur Bundestagswahl 2025 auf
Einflussaktivitaten im Cyber- und Informationsraum ein. Hierzu hat das BfV eine
Task Force eingerichtet, welche im engen Austausch unter anderem mit den Si-
cherheitsbehdrden des Bundes und der Lander steht. Ein aktueller Warnhinweis
des BfV ist unter dem folgenden Link abrufbar.2

Bereits anlésslich der Europawahl vom 09.06.2024 in Deutschland haben das
Staatsministerium fur Digitales und das Staatsministerium des Innern, flr Sport und
Integration mit der ,Bayern-Allianz gegen Desinformation® eine Initiative gestartet,
um die Offentlichkeit fiir die Gefahren von Desinformation zu sensibilisieren. Aus-
gangspunkt war das sog. Rekordwahljahr 2024, in dem sich zahlreiche Tech-Unter-
nehmen auf der Minchner Sicherheitskonferenz 2024 dem ,Munich Tech Accord"
und damit einem verstarkten Vorgehen gegen Desinformation verpflichtet hatten.
Die Staatsregierung knupfte mit der Bayern-Allianz zusammen mit Tech-Firmen an
diese Selbstverpflichtung der Unternehmen mit konkreten Mal3nahmen an.

Die Bayern-Allianz gegen Desinformation stiitzt sich auf finf Séaulen: 1) Ein Blndnis
mit internationalen Plattformbetreibern und Tech-Unternehmen (u.a. Adobe,
Fujitsu, Google, IBM, Meta, Microsoft, O2 Telefénica, Siemens, Tiktok, vbw e. V),
2) einen staatlichen Angebotskatalog gegen Desinformation 3) Bayern als verlass-
lichen Partner der Medien, 4) Eine Beteiligung der bayerischen Zivilgesellschaft so-
wie 5) die Assoziierung politischer Organisationen.

2 https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/spionage-und-proliferationsab-
wehr/gefaehrdung-der-bundestagswahl-2025-durch-unzulaessige-auslaendische-einflussnahme.html


https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/spionage-und-proliferationsabwehr/gefaehrdung-der-bundestagswahl-2025-durch-unzulaessige-auslaendische-einflussnahme.html
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/spionage-und-proliferationsabwehr/gefaehrdung-der-bundestagswahl-2025-durch-unzulaessige-auslaendische-einflussnahme.html
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Ziel ist es, die Birgerinnen und Birger aufzuklaren, zu schiitzen und so zu wapp-
nen, dass Desinformation erkannt und als solche behandelt wird. Der Start der Bay-
ern-Allianz war angesichts des breiten MaRnahmenspektrums und der Resonanz in
der Offentlichkeit sehr erfolgreich: Allein die Social-Media-Kampagne erreichte
sechs Mio. Menschen. Die Initiative wird laufend weiterentwickelt.
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4. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche MaRnahmen sie bei der

Christiane Bayerischen Polizei ergreift, damit Schichtdienstleistende Fa-
Feichtmeier milie und Dienst besser vereinbaren kénnen, und, damit ver-
(SPD) bunden, wie hoch der Anteil der Vollzeit- bzw. Teilzeitkrafte im

Schichtdienst und der Anteil der Schichtdienstleistenden im
Vergleich zu Tagdienstleistenden ist?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Es ist dem Schichtdienst bei der Bayerischen Polizei wesensimmanent, dass er
24/7 rund um die Uhr und vor Ort auf der Dienststelle bzw. im Schutzbereich zu
erfolgen hat. Daher sind die Mdglichkeiten fur eine bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf von vornherein begrenzter als beispielsweise im Tagesdienst bei
der Bayerischen Polizei. Ein Wechsel innerhalb der Polizei vom Schichtdienst in
den Tagesdienst ist grundsatzlich maoglich, wird aber aufgrund der attraktiven Zu-
lage fir Dienst zu ungunstigen Zeiten (DuZ) von vielen Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten nicht angestrebt. Um Schichtdienstleistenden eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu ermdglichen, wurden in den letzten Jahren zukunfts-
fahige Arbeitszeitmodelle erarbeitet. Dabei galt es, dienstbetriebliche, rechtliche, ar-
beitsmedizinische und soziale Gesichtspunkte sowie Aspekte der Arbeitszufrieden-
heit, der belastungsorientierten Aufgabenerfillung und der Firsorge der Schicht-
dienstleistenden zu bertcksichtigen. Im Ergebnis wurde eine Vielzahl verschiede-
ner neuer Arbeitszeitmodelle individuell auf die értlichen und persénlichen Gege-
benheiten der Schichtdienstleistenden erarbeitet und erfolgreich eingefihrt.

Des Weiteren bietet die Bayerische Polizei in Kooperation mit anderen Tragern
dienststellennahe Kinderbetreuungseinrichtungen fiir die Beschaftigten im Bereich
des Polizeiprasidiums Oberfranken und Miinchen an, so dass auch eine Betreuung
aufRerhalb der Gblichen Rahmenzeiten aufgrund des Schichtdienstes zur Verfigung
steht.

Zum Stichtag 10.12.2024 ergab eine Auswertung auf Basis des Arbeitszeiterfas-
sungssystems BayZeit folgende Daten:

Vollzeit Teilzeit
Beamte Tagesdienst 86,13 Prozent| 13,87 Prozent
Beamte Schichtdienst 94,16 Prozent 5,84 Prozent
Tarifbeschéftigte Tagesdienst 55,39 Prozent| 44,61 Prozent
Tarifbeschaftige Schichtdienst 69,46 Prozent| 30,54 Prozent

Es sei darauf hingewiesen, dass im Beamtenbereich nicht nur der Polizeivollzugs-
dienst aufgefiihrt ist, sondern sich dort alle Beamtengruppen wiederfinden. Eine ge-
trennte Auswertung nach Fachlaufbahnen war nicht mdglich.

Zum Stichtag 10.12.2024 waren bei der Bayerischen Polizei insgesamt 62,05 Pro-
zent aller Beschéftigten im Tagesdienst und 37,95 Prozent aller Beschéftigten im
Schichtdienst.
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5. Abgeordneter Im Hinblick auf den von der Staatsregierung vorgelegten Ent-

Volkmar wurf des Nachtragshaushaltes 2025 und die auf dort auf
Halbleib Seite 84 und 86 zum Kapitel 03 13 dargelegten sachlichen Ver-
(SPD) waltungsausgaben im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, Be-

wirtschaftung der Grundstiicke, Gebaude und Raume, Mieten
und Pachten und Ausweichunterbringung sowie sonstige
Sachinvestitionen frage ich die Staatsregierung, welche konkre-
ten Zahlen-, Bedarfs- und Kostensteigerungen den vorgeschla-
genen jeweiligen Erhdhungen gegeniber dem Soll 2024 und
dem Ist 2023 zugrunde liegen und welche Kosten in welchem
Umfang hierfir jeweils voraussichtlich vom Bund erstattet wer-
den?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fur Sport und Integration

Der Nachtragshaushalt 2025 hebt die Haushaltsansétze fur das Jahr 2025 auf
ca. 2.372,1 Mio. Euro und damit auf die voraussichtliche IST-Entwicklung in 2024
an (Hochrechnung mit Stand 30.11.2024: 2.321,5 Mio. Euro) zzgl. einer leichten
Anhebung um ca. 2,18 Prozent wegen allgemeiner inflationsbedingter Kostenstei-
gerungen und des sich abzeichnenden weiteren Zugangs bei der Unterbringung
von Asylbewerbern in 2025. Daneben sind weiterhin Kriegsflichtlinge aus der Uk-
raine und Fehlbeleger unterzubringen.

Bei der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Lander am 06.11.2023 hat der Bund (lediglich) eine Pro Kopf-
Flichtlingspauschale pro Asylerstantragsteller in Héhe von 7.500 Euro im Jahr zu-
gesagt. Nach einer Abschlagszahlung fir 2024 in Héhe von 1,75 Mrd. Euro (Anteil
Bayern rd. 277,4 Mio. Euro) soll im Folgejahr die Spitzabrechnung aufgrund der tat-
sachlichen Zugangszahlen aus dem Jahr 2024 erfolgen. Eine Mrd. Euro (Anteil
Bayern rd. 158,5 Mio. Euro) wurde unabhéangig von den Asylerstantragszahlen als
Sockel zugesichert. Die Mittel flieRen in den allgemeinen Staatshaushalt.
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6. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Organisationen, Gruppie-

Oskar rungen, Zusammenschliisse oder Einzelpersonen der Staatsre-
Lipp gierung bekannt sind, die in Ingolstadt die Bezahlkarte fir
(AfD) Fliichtlinge gegen Bargeld tauschen (bitte samtliche entspre-

chenden Aktivitdten aufzahlen und aufschliisseln nach Ort, Da-
tum und moglicher Beobachtung durch das Landesamt fiir Ver-
fassungsschutz)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Nach Kenntnis des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration wird
die sog. Gutscheintauschbdrse in Ingolstadt durch die ,Initiative Soziale Frage In-
golstadt” organisiert. Abgehalten wird dies laut Medienberichten im Biiro des Kreis-
verbands der Partei ,Die Linke® in Ingolstadt.

Spezifische, nach Datum oder Ortlichkeit aufgeschliisselte Informationen zu einzel-
nen Tauschaktivitidten der genannten Akteure liegen der Staatsregierung nicht vor.

Auch sind diese kein Beobachtungsobjekt des Landesamts fir Verfassungsschutz,
da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfir nicht erfillt sind. Jenseits des Be-
obachtungsauftrags findet keine systematische Datenerhebung zu etwaigen Kon-
takten oder Mitgliedschaften von nicht dem Beobachtungsauftrag unterliegenden
Personen oder Gruppierungen zu oder in extremistischen Gruppierungen oder zu
Einzelpersonen statt.

Im Ubrigen wird auf die Beantwortung der Staatsregierung der Anfrage zum Plenum
des Abgeordneten Andreas Jurca in der 42. Kalenderwoche betreffend Umgehung
der Bezahlkarte fiur Geflichtete in Bayern verwiesen (Drs. 19/3747 vom
14.10.2024).
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7. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Syrer derzeit in Bayern

Gerd leben (bitte getrennt nach Frauen, Mannern und Kindern ange-
Mannes ben), welchen Aufenthaltsstatus diese anteilig haben und ist die
(AfD) Staatsregierung der Ansicht, dass Syrer, die aufgrund einer po-

litischen Verfolgung durch das Assad-Regime in Deutschland
Asyl erhalten haben und nun den Sturz Assads feiern, keinen
Asylgrund mehr haben?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die Daten zur auslandischen Bevdlkerung werden im Auslanderzentralregister
(AZR) zentral erfasst. Nach Auskunft des AZR zum Stand 31.10.2024 halten sich
rund 93 000 syrische Staatsangehorige in Bayern auf. Hiervon sind rund
59 300 Personen maénnlich, 33 600 weiblich und rund 29 300 Personen unter
18 Jahren. Ca. 7 Prozent aller syrischen Staatsangehérigen sind Inhaber einer Nie-
derlassungserlaubnis, rund 53 Prozent sind im Besitz eines Aufenthaltstitels aus
volkerrechtlichen, humanitaren oder politischen Grinden, rund 10 Prozent sind im
Besitz eines Aufenthaltstitels aus famili&ren Grinden, rund 10 Prozent sind Inhaber
einer Aufenthaltsgestattung. Rund 1 Prozent (rund 900, davon rund 700 mit Dul-
dung) der Personen sind ausreisepflichtig.

Die Beurteilung, ob im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte fur den Widerruf einer
Schutzanerkennung vorliegen, obliegt dem fiir das Asylverfahren zustandigen Bun-
desamt fur Migration und Flichtlinge.
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8. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche zehn Stadte in Mittelfran-

Johannes ken im Jahr 2023/2024 die meisten erfassten Straftaten aufwei-
Meier sen, welche zehn Stadte in Mittelfranken im Verhaltnis von er-
(AfD) fasster Straftat und Einwohnerzahl fir das Jahr 2023/2024 pro-

zentual gesehen pro Einwohner die meisten Straftaten aufwei-
sen und welche zehn Stadte in Mittelfranken die héchste Auf-
klarungsquote von Straftaten vorweisen kdnnen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Bayern belegt sowohl fiir den stadtischen wie auch den landlichen Raum hinsicht-
lich der Sicherheitslage bundesweit die Spitzenplatze. Der Bezeichnung ,gefahrli-
che Stadte” ist fir Bayern insofern grundséatzlich zu widersprechen.

Die Beantwortung der Frage erfolgt auf Basis der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS). Diese enthalt die der (Bayerischen) Polizei bekannt gewordenen Straftaten.
Die Erfassung erfolgt mit Auslauf an die Staatsanwaltschaft. Angaben sind dabei
jeweils zu vollstéandigen Berichtsjahren nach Abschluss qualitatssichernder Mal3-
nahmen moglich und damit nicht zum noch laufenden Jahr 2024 mdglich.

Nachfolgende Tabelle stellt die zehn Stadte Mittelfrankens mit den héchsten Zahlen
erfasster Straftaten (alle Falle einschliellich Verstof3e gegen auslanderrechtliche
Vorschriften) dar.

Die Haufigkeitszahl bildet sich aus der Zahl von Straftaten je 100 000 Einwohner
und berlcksichtigt dabei das Verhaltnis von Einwohner und Straftaten. Die Aufkla-
rungsquote (AQ) bildet den Anteil geklarter Taten an allen Féllen ab.

Stadte Mittelfranken, zehn Stadte mit den meisten Straftaten
(Anzahl absteigend sortiert), Haufigkeitszahl (HZ) und Aufklarungsquote (AQ)
(?grlgts:(i Stadt A:;ﬁ:' HZ AQ in Prozent
9564000 | Nirnberg 40 838 7 808 68,1
9562000 | Erlangen 6 536 5607 65,9
9563000 | Furth 6184 4705 68,7
9573134 | Zirndorf 3983 15183 94,9
9561000 | Ansbach 3032 7181 73,7
9565000 | Schwabach 1577 3825 68,2
9576143 | Roth 996 3926 69,4
9574138 | Lauf a.d. Pegnitz 868 3285 65,3
9572132 | Herzogenaurach 820 3360 66,8
9577177 | WeilRenburg i.Bay. 817 4 333 78,6
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9. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Asylsuchende aus Sy-

Harald rien in Bayern untergebracht sind (falls moglich, bitte auch nach
MeulRgeier Regierungsbezirk aufschliisseln), welchen Status diese haben
(AfD) (bitte nach Status aufschliisseln) und wie viele offene Asylver-

fahren in Bayern mit Staatsangehdorigkeit Syrien gibt es?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

In den bayerischen Asylunterkiinften sind laut integriertem Migrantenverwaltungs-
system (iIMVS) derzeit (Stand 30.11.2024) rund 20 300 Personen mit syrischer
Staatsangehdrigkeit untergebracht. Diese verteilen sich mit dem jeweiligen Status
wie folgt auf die Regierungsbezirke:

Oberbayern 1809
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a Asylgesetz (AsylG) beim 867
Bundesamt fir Migration und Flichtlinge (BAMF) gestellt)
21 — abgelehnt ohne Duldung 32
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. §8 14, 14 a AsylG beim BAMF und
; ) o . - 122
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 18
51 — Asylberechtigte Art. 16a Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland (GG) 4
52 — Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 224
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 59
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
482
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 1
Niederbayern 4379
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 1831
21 — abgelehnt ohne Duldung 241
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. §8 14, 14 a AsylG beim BAMF und 84
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 42
51 — Asylberechtigte Art. 16a GG 7
52 — Zuerkennung der Fliichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 69
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 38
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
2 064
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 3
Oberpfalz 4 665
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 2 316
21 — abgelehnt ohne Duldung 129
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. §8 14, 14 a AsylG beim BAMF und
. ) S . - 132
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 73
52 — Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. 8 3 AsylG 100
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 82
54 — Zuerkennung des subsididren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
§ 4 AsylG 1823
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| 56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG | 10 |
Oberfranken 4738
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 2 686
21 — abgelehnt ohne Duldung a7
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. 88 14, 14 a AsylG beim BAMF und
. ) S . - 194
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 6
52 — Zuerkennung der Fliichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 57
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 22
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
1724
8§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 2
Mittelfranken 2844
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 1466
21 — abgelehnt ohne Duldung 29
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. §8 14, 14 a AsylG beim BAMF und
: ) o . - 207
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 46
51 — Asylberechtigte Art. 16a GG 1
52 — Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 69
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 133
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
884
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 9
Unterfranken 743
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 110
21 — abgelehnt ohne Duldung 8
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 15
52 — Zuerkennung der Fliichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 47
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 21
54 — Zuerkennung des subsididren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
534
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 8
Schwaben 1112
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 175
21 — abgelehnt ohne Duldung 9
22 — abgelehnt Ausreisefrist Grenziibertrittsbescheinigung 1
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. 88 14, 14 a AsylG beim BAMF und 5
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 36
51 — Asylberechtigte Art. 16a GG 1
52 — Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. 8 3 AsylG 114
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 93
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
671
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 7

Demnach befinden sich in den bayerischen Asylunterkiinften derzeit
rund 9 450 Personen (Status 10 — Asylbewerber [formeller Asylantrag
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gem. 88 14, 14 a Asylgesetz beim Bundesamt fur Migration und Flichtlinge ge-
stellt]) mit syrischer Staatsangehdrigkeit im laufenden Asylverfahren.
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10. Abgeordnete
Ruth
Muller
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie sich die Anzahl der Polizeiin-
spektionen in den vergangenen zehn Jahren in Bayern entwi-
ckelt hat (bitte aufgeschlisselt nach Regierungsbezirken, Land-
kreisen, Kommunen und kreisfreien Stadten angeben), wo in
den vergangenen zehn Jahren Polizeiinspektionen in Bayern
herabgestuft, zusammengelegt oder geschlossen wurden (bitte
jeweils aufgeschlisselt nach Regierungsbezirken, Landkreisen,
Kommunen und kreisfreien Stadten angeben) und wie hat sich
die personelle Besetzung der Polizeiinspektionen in Bayern in
den vergangenen zehn Jahren entwickelt (bitte aufgeschlisselt
nach Vollzeit- und Teilzeitstellenanzahl pro Jahr und Standort
angeben)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fur Sport und Integration

Die Anzahl der Polizeiinspektionen fir die Jahre 2014 und 2024 und deren zahlen-

maRige Veranderung kann der folgenden Tabelle enthommen werden.

Anzahl der Polizeiinspektionen der Bayerischen Polizei
Verband “Jahr
2014 | Veranderung | 2024
PP Oberbayern Nord 26 -1 25
PP Oberbayern Sud 30 -3 27
PP Minchen 34 0 34
PP Niederbayern 23 0 23
PP Oberpfalz 27 0 27
PP Oberfranken 20 -1 19
PP Mittelfranken 31 -2 29
PP Unterfranken 20 0 20
PP Schwaben Nord 16 0 16
PP Schwaben Sud/West 19 -1 18
Summe 246 -8 238

Die Anzahl von Polizeiinspektionen verringerte sich im gefragten Vergleichszeit-
raum um acht Polizeiinspektionen. Von diesen Veranderungen waren folgende Ver-

bande bzw. Polizeiinspektionen betroffen:

— PP Oberbayern Nord, Landkreis Furstenfeldbruck:
Integration der PI Grobenzell in die PI Germering und PI Olching,

— PP Oberbayern Sid, Landkreis Garmisch-Partenkirchen:
Umwandlung der Pl Mittenwald in eine Grenzpolizeiinspektion,

— PP Oberbayern Sid, Landkreis Rosenheim:
Integration der PI Kiefersfelden in die PI Brannenburg,

— PP Oberbayern Sid, Landkreis Traunstein:

Anderung der PI Ruhpolding in eine andere Organisationsform (Polizeistation),

— PP Oberfranken, Landkreis Wunsiedel:
Umwandlung der Pl Selb in eine GPI Selb,
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— PP Mittelfranken, Landkreis Nurnberger-Land:
Integration der Pl Feucht in die Pl Altdorf b. Nurnberg,

— PP Mittelfranken, Kreisfreie Stadt Nirnberg:
Umwandlung der PI Nirnberg-Flughafen in die GPI Niirnberg-Flughafen,

— PP Schwaben Stuid/West, Landkreis Oberallgau:
Anderung der Pl Oberstdorf in eine andere Organisationsform (Polizeistation).

Solche gebotenen Veranderungen dienen insbesondere der Starkung vorhandener
Dienststellen durch den flexibleren Einsatz des verfligbaren Personals (Schaffung
von personalstarken Dienststellen), der Reduzierung der Verwaltung (bei Anderung
der Dienststellenart) sowie der Starkung der polizeilichen Présenz durch entspre-
chend einhergehende Streifenkonzepte und machen den antragstellenden Verband
fit fur die Zukunft.

Aus der bloRen Anzahl von Polizeiinspektionen bzw. deren Veranderung kann keine
pauschale Aussagekraft zur Sicherheit abgeleitet werden. Alle Polizeiverbande, ins-
besondere die Landespolizeiprasidien prifen fortlaufend ihre Organisationsstruktu-
ren sowie den Personalansatz aller Dienststellen hinsichtlich der Arbeits- und Ein-
satzbelastungen. So kann auf entsprechende Entwicklungen agil und bedarfsge-
recht reagiert werden. Dies bedeutet, dass die dargestellten Veranderungen das
Ergebnis sorgfaltiger Prifungen sind.

Die angefragte personelle Besetzung der Polizeiinspektionen wird anhand vorlie-
gender und fest definierter Personalkennzahlen (Iststarke und verfligbare Personal-
starke (VPS)) dargestellt und ist der Anlage® zu entnehmen.

Vergleichsdaten zum Jahr 2014 konnen der Antwort der Staatsregierung vom
21.03.2014 auf die Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Inge Aures (SPD) vom
12.02.2014 (Drs. 17/1180 vom 10.04.2014) und hinsichtlich der durchschnittlichen
halbjahrliche VPS der Antwort der Staatsregierung vom 25.10.2016 auf die Schrift-
liche Anfrage des Abgeordneten Markus Rinderspacher (SPD) vom 28.07.2016
(Drs. 17/13927 vom 16.12.2016) entnommen werden.

Zur Erlauterung vorweg genannter Personalstarken darf auf die Antwort der Staats-
regierung vom 08.03.2022 auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Markus
Rinderspacher (SPD) vom 08.02.2022 (Drs. 18/21728 vom 14.04.2022) verwiesen
werden. Nachdem die VPS im Zusammenhang mit einer punktuellen Erhebung der
verfigbaren Beamten zu einem bestimmten Stichtag aufgrund vorgenannter As-
pekte nicht unerheblichen Schwankungen unterliegt, wird der durchschnittliche
Wert der VPS seit 2015 fur die Halbjahre eines Kalenderjahres angegeben.

Erganzend darf darauf hingewiesen werden, dass zum Juli 2020 eine systemtech-
nische Umstellung der Datenerhebung von Personalkennzahlen vollzogen wurde.
Hierbei mussten systembedingt — aus Griinden der Qualitatssicherung — die bishe-
rigen Erhebungsstichtage 01.01. bzw. 01.07. auf den 31.01. bzw. 31.07.umgestellt
werden. Es ist zu beachten, dass ein direkter Datenvergleich mit den Vorjahreszah-
len daher nur bedingt bzw. mit eingeschrankter Aussagekraft moglich ist.

Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.


file://///filesrv.baylt.landtag.de/ElanText/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000003000/0000003283_Müller_Anlage.pdf
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11. Abgeordnete
Stephanie
Schuhknecht
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Ich frage die Staatsregierung, in welcher Form bzw. Frist wur-
den die kommunalen Spitzenverbande (Stadtetag und Gemein-
detag) vor der Entscheidung, drei Stunden kostenloses Parken
von E-Fahrzeugen auf eigentlich kostenpflichtigen Stellplatzen
zu erlauben, eingebunden bzw. um ihre Haltung dazu gefragt,
wie vertragt es sich mit dem Konnexitatsprinzip, dass bereits
etliche Kommunen aufgrund dieser Regelung Einnahmeaus-
félle aus Parkgebiihren erwarten und der Freistaat hierfir kei-
nerlei Kompensation vorsieht und wieso werden die kommuna-
len Spitzenverbande Gberhaupt um ihre Meinung gefragt, wenn
die Staatsregierung trotz einer klar ablehnenden Haltung zum
Vorschlag der Staatsregierung nicht bereit ist, mit den kommu-
nalen Spitzenverbanden Uber die Art und Weise von E-Mobili-
tatsforderung beim Parken zu sprechen und zu einem tragfahi-
gen Kompromiss (Stichwort kommunale Selbstverwaltung) zu
kommen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die kommunalen Spitzenverbande, Bayerischer Stadtetag und Bayerischer Ge-
meindetag, wurden schriftlich beteiligt. Das Vorhaben der Staatsregierung war be-
reits seit September 2024 bekannt. Die Haltung der kommunalen Spitzenverb&nde
ist in die Entscheidungsfindung miteingeflossen und wurde mit dem Ziel der Staats-
regierung, die klimafreundliche E-Mobilitat zu férdern, abgewogen.

Das Regelungsvorhaben fallt nicht unter das Konnexitatsprinzip des Art. 83
Abs. 3 Bayerische Verfassung. Es werden den Kommunen keine neuen Aufgaben
Ubertragen. Auch werden keine besonderen Anforderungen an die Erfillung bereits
bestehender Aufgaben gestellt. Der Bund hat mit dem Elektromobilitdtsgesetz vom
05.06.2015 ausdrticklich solche Regelungen ermdglicht.
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12. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Beamtinnen und Be-
Katharina amte der Bayerischen Polizei haben in den letzten finf Jahren
Schulze an Auslandsmissionen (z. B. im Rahmen der Vereinten Natio-
(BUNDNIS nen) teilgenommen (bitte nach Mission und Tatigkeit aufschlis-
90/DIE GRU- seln), wie wirkt sich die Teilnahme an einer Auslandsmission
NEN) auf die Karrierechancen der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-

amten aus und wie flieRen die gesammelten Erfahrungen in die
Arbeit der Bayerischen Polizei ein?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Eine detaillierte Aufschlisselung nach Tatigkeiten ist aufgrund der Kirze der Zeit
nicht moéglich. Ganz allgemein ist zu sagen, dass die entsendeten Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten je nach Art der Mission entweder Exekutiv- oder Monito-
ringaufgaben wahrgenommen haben bzw. wahrnehmen.

Beim Prasidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei werden Aufzeichnungen hin-
sichtlich der Gesamtteilnehmerzahl gegliedert in Anzahl der Gesamteinsatze, Ge-
schlecht (méannlich/weiblich) sowie Einsatzgebiete gefiihrt. Einzelne Missionsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer wurden in mehreren Einsatzen beteiligt.

Gemal nachfolgender Aufstellung wurden auf das jeweilige Jahr bezogen die vor
Ort befindlichen Missionsteilnehmer aufgefiihrt. Aufgrund unterschiedlicher Einsatz-
dauer sind die Gesamtstéarken vor Ort von Monat zu Monat bzw. Jahr zu Jahr un-
terschiedlich.

Ab 2021 sind die Entsendungszahlen zurtickgegangen. Dies ist auf die Coronapan-
demie, Beendigung der Missionen in Afghanistan und Mali sowie auf allgemeine
Kontingentreduzierungen zurtickzufihren.

o _
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rauen o B o =uw o D 5
3 = =TI <]
8 < T < [}
2 % =0 g
g <
2020 17 15/2 9 6 2
2021 8 711 1
2022 1 1/0 - - 1 -
2023 1 0/1 - - - 1
2024 3 2/1 1
Gesamt 30 25/5 16 7 4 3

(Stand: Dezember 2024)

Ergénzend ubermitteln wir die Teilnahmen zur Unterstitzung der Grenzschutzagen-
tur FRONTEX:
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2020 11 8/3 8 1 2 - - - - -
2021 15 8/1 10 - 3 - 2 - - -
2022 6/1 3 1 1 - 1 1 - -
2023 6/2 3 1 1 2 - - 1 -
2024 3/0 1 - 1 1 - - 1
Gesamt 45 31/7 25 3 8 3 3 1 1 1

(Stand: Dezember 2024)

Die Teilnahme an internationalen Friedensmissionen wirkt sich positiv auf die Beur-
teilung der betroffenen Beamtinnen und Beamten aus.

Nach eigenem Bekunden von Polizeibeamtinnen und -beamten, die in Auslands-
verwendungen zum Einsatz gekommen sind, profitieren diese in erster Linie von
ihrer eigenen Personlichkeitsentwicklung. Hinzu kommt die Erweiterung der inter-
kulturellen Kompetenz aufgrund der Kontakte zu und des Zusammenarbeitens mit
Menschen der unterschiedlichsten Nationalitaten.

Die Erweiterung dieser Kompetenzen flie3t regelméaRig in den dienstlichen Alltag

ein.
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13. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele E-Autos, Hybridfahr-

Florian zeuge sowie Brennstoffzellenfahrzeuge sind in Miinchen der-
Siekmann zeit zugelassen, wird die Staatsregierung der Landeshaupt-
(BUNDNIS stadt Minchen die durch die neue Parkregelung (drei Stunden
90/DIE GRU-  kostenfrei fur E-Autos, Hybridfahrzeuge, Brennstoffzellenfahr-
NEN) zeuge) entstehenden Einnahmeausfalle ersetzen und wie viel

wird die Staatsregierung im Jahr 2025 sowie 2026 jeweils in
den Ausbau von Ladestationen fur E-Autos in Munchen inves-
tieren?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Bei der Landeshauptstadt Minchen waren zum Stichtag 01.01.2024 laut Kraftfahrt-
Bundesamt 103 666 Hybridfahrzeuge (davon 33 896 Plug-In) und 34 377 Elektro-
fahrzeuge zugelassen. Zu den in Minchen zugelassenen Brennstoffzellenfahrzeu-
gen liegen keine Informationen vor.

Die Staatsregierung zieht bei den Zielen der Attraktivitatssteigerung der Innenstédte
und Anreizen fir mehr umweltfreundliche E-Mobilitat mit den bayerischen Kommu-
nen an einem Strang. Da den Kommunen keine neuen Aufgaben entstehen, stellt
sich nicht die Frage einer Kompensation. Im Ubrigen sind etwa in der Landeshaupt-
stadt Miinchen elektrisch betriebene Fahrzeuge gegenwartig bei Nutzung der Park-
scheibe oder des Handyparkens bereits fiir zwei Stunden von der Erhebung von
Parkgebuhren befreit.

Der Freistaat unterstitzt seit 2017 mit zahlreichen MalRBhahmen den bedarfsgerech-
ten Ausbau der Ladeinfrastruktur in ganz Bayern. Am bekanntesten ist das aktuelle
Férderprogramm ,Offentlich zugéangliche Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge in
Bayern 2.0“ fur den Aufbau von 6ffentlich zuganglichen Ladepunkten fur E-Pkw.
Wegen der erfreulich hohen Nachfrage in den bisherigen Aufrufen sind weitere lan-
desweite Aufrufe in Vorbereitung.

Vorab ist keine Aussage Uber die regionale Verteilung der geférderten Antrége mog-
lich, auch wenn Orte fir den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Bayern im Antrag ge-
nannt werden, da die bisherigen Aufrufe Uberzeichnet waren und nicht alle Antrag-
steller eine Forderung erhalten konnten. Fur eine optimale Auswahl wurden quali-
tative Zusatzkriterien (z. B. Barrierefreiheit der Ladeséaule, Schaffung von Ladesau-
len in dicht besiedelten Wohngebieten) definiert, nach deren Anzahl eine Reihung
der Antrage erfolgt. Diese Vorgehensweise ist Teil der einzelnen Forderaufrufe und
wird auch im Rahmen zukinftiger Aufrufe entsprechend umgesetzt.
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14. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ob ihr —seit dem Verbot der

Ulrich .Gendergerechten Sprache“ — Beschwerden von Mitarbeitern
Singer offentlicher Einrichtungen vorliegen, dass nach wie vor in ir-
(AfD) gendeiner Art Druck oder Zwang ausgeubt wird, damit Mitarbei-

ter weiterhin die ,Gendergerechte Sprache“ verwenden sollen,
falls ja, wann und wo fanden diese Vorkommnisse statt und wie
wurde vonseiten der Staatsregierung darauf reagiert?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Statistische Erhebungen zum angefragten Themenkreis finden nicht statt. Eine han-
dische Erhebung im Bereich der Staatsregierung zu derartigen Sachverhalten ein-
schlieB3lich weiterer Informationen (wann, wo, welche Reaktion der Staatsregie-
rung), war mit hinreichender Verlasslichkeit in der im Rahmen der Beantwortung
der vorliegenden Anfragen zum Plenum zur Verflgung stehenden Zeit nicht mog-
lich. Auch unter besonderer Berlicksichtigung des sich aus Art. 13 Abs. 2, 16a
Abs. 1 und 2 der Bayerischen Verfassung ergebenden parlamentarischen Frage-
rechts kann eine umfangreiche manuelle (Einzel-)Auswertung von Datenbestanden
daher nicht erfolgen.
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15. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche méglichen Standorte in

Ursula Oberfranken das Ankerzentrum in Bamberg zum 01.01.2026
Sowa ablésen, wurden Forchheim, Bayreuth, Coburg in die Standor-
(BUNDNIS tiberlegungen einbezogen und gibt es andere Standortiiberle-
90/DIE GRU-  gungen?

NEN)

Antwort des Staatsministeriums des Innern, flir Sport und Integration

Eine vergleichbare Liegenschaft zu der ANKER-Einrichtung in Bamberg gibt es in
Oberfranken nicht. Klar ist jedoch, dass jeder Regierungsbezirk, so auch Oberfran-
ken, fUr eine leistungsféhige Erstaufnahme von Asylbewerbern tiber einen ANKER
verfigen muss. Der Freistaat befindet sich im Gespréach mit der Stadt Bamberg, um
eine fir beide Seiten gute und bezahlbare Lésung fir die Unterbringung nach dem
Jahr 2025 zu erzielen. Je nach Ausgang der Gesprache mit der Stadt Bamberg
werden die zustandigen Behdrden dann die notwendigen Verfahrensschritte einlei-
ten.
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16. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele syrische Staatsangeho-

Ralf rige seit Beginn des syrischen Birgerkriegs im Jahr 2011 ent-
Stadler weder Asyl in Bayern beantragt haben, sich aktuell in einem
(AfD) Asylverfahren befinden oder im Rahmen des Familiennachzugs

nach Bayern eingereist sind?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die Zahl der in Bayern durch Personen aus Syrien seit 2011 gestellten Asylerstan-
trage stellt sich wie folgt dar:

Jahr Anzahl der Asylerstantrage in Bayern
2011 254
2012 704
2013 1804
2014 5.624
2015 22 953
2016 25 266
2017 4 350
2018 4438
2019 3805
2020 3747
2021 6 835
2022 8 816
2023 13018
2024 (Stand 30.11.2024) 10 813

Quelle: Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik des Bundesamtes fur
Migration und Flichtlinge

Gemal der Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik des Bundesamtes fir
Migration und Flichtlinge (BAMF) sind mit Stand 30.11.2024 in Bayern
rd. 8 600 Asylverfahren von Personen aus Syrien anhangig.

Hinsichtlich der Einreise syrischer Staatsangehdriger im Wege des Familiennach-
zugs kann das Folgende mitgeteilt werden:

Die Daten zur auslandischen Bevolkerung werden im Auslanderzentralregister
(AZR) zentral erfasst. Das AZR wird gemal § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes Uber
das Auslanderzentralregister (AZRG) vom BAMF geflihrt. Die gespeicherten Daten
werden gemal 8 1 Abs. 1 Satz 2 AZRG im Auftrag und auf Weisung des BAMF
vom Bundesverwaltungsamt verarbeitet, soweit das BAMF die Daten nicht selbst
verarbeitet. Die AZR-Statistiken werden den Landern nach fest definierten Merkma-
len zur Verfuigung gestellt. Es handelt sich hierbei um Bestandsstatistiken, die an-
geben, wie viele Auslander zu einem bestimmten Stichtag etwa im Besitz eines Auf-
enthaltstitels aus familidren Grinden sind, nicht jedoch, wie viele Auslander in ei-
nem bestimmten Jahr nach Bayern eingereist sind. Einen Einfluss auf den Inhalt
der Statistiken haben die Lander nicht. Die hier angefragten Daten sind in den Sta-
tistiken des BAMF nicht enthalten. Weitergehende Statistiken kdnnen nur vom
BAMF selbst erhoben werden, das jedoch als Bundesbehérde nicht dem parlamen-
tarischen Fragerecht des Landtags unterliegt. Die Staatsregierung erhebt im Ubri-
gen keine eigene Statistik zu den angefragten Daten.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

17. Abgeordnete
Sabine
Gross
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, in welcher Hohe Mittel aus dem
Forderprogramm fir ehrenamtliche Bulrgerbusse seit Einfuh-
rung des Programms 2019 ausgezahlt wurden (bitte aufge-
schlisselt nach den einzelnen bewilligten Projekten angeben),
wie entwickelten sich die Fahrgastzahlen bei diesen Birger-
busprojekten und was ist der Staatsregierung tber die Fortset-
zung der laufenden Projekte auch nach der Beendigung des
Forderprogramms bekannt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Geforderte Blrgerbusprojekte seit 2019:

voraussichtlichie

i i . Forderung "

Forderempféanger/Projekt 2019 — 2023 Forderung
2024

Markt Altmannstein 22.896 Euro 2.000 Euro
Gemeinde Neudrossenfeld 23.724 Euro 1.000 Euro
Stadt Lgngenzenn / Birger- 15.463 Euro 34.000 Euro
busverein
?j/grrfem Ortszeit Birgerbus Peters- 29.400 Euro 2.800 Euro
Stadt Volkach 19.233 Euro 2.500 Euro
Landkreis Bayreuth 83.000 Euro kein Antrag
Gemeinde Sandberg 33.000 Euro 2.500 Euro
Markt Bad Steben 2.000 Euro kein Antrag
Mallersdorf-Pfaffenberg 10.000 Euro 2.000 Euro
Karlstadt 80.000 Euro 2.500 Euro

Aus Grunden der Niederschwelligkeit (Aufwand fiur ehrenamtliche Vereine) und des
Fordergegenstands (keine Férderung des Betriebs, sondern Férderung von Birger-
busfahrzeugen, Organisationspauschalen und Kosten fir Fahrerlaubnisse zur Fahr-
gastbefdrderung) wurden keine Fahrgastzahlen erhoben.
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18. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Photovoltaikanlagen seit

Florian Einflhrung der Solardachpflicht in Bayern auf Déachern von In-
Koéhler dustrie- und Gewerbegebauden sowie auf allen anderen Nicht-
(AfD) wohngebauden installiert wurden (bitte dabei sowohl die instal-

lierte Leistung in Megawatt als auch die belegte Dachflache in
Quadratmetern angeben), wie viele Quadratmeter Dachflache
neuer Industrie- und Gewerbegebaude seit dem 01.03.2023 so-
wie aller anderen neuen Nichtwohngebdude seit dem
01.07.2023 bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage
in Bayern beantragt oder fertiggestellt wurden und welche Min-
dest- und Hochststrafen gelten bei Nichteinhaltung der So-
lardachpflicht in Bayern (bitte auch auf die konkrete Definition
der Ermessenskategorie dieser Strafen eingehen)?

Antwort des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr

Bayern ist mit derzeit rund 25,8 Gigawatt (GW) (Stand Ende Oktober 2024) instal-
lierter Leistung deutschlandweit fihrend beim Photovoltaik (PV)-Ausbau.

2024 wurden bis Ende Oktober bereits rund 3,2 GW PV-Leistung zugebaut. Bislang
erfolgte der diesjahrige Zubau zu rund 52 Prozent auf Dachern (Wohn- und Nicht-
wohngebéaude). Im Vorjahr lag der PV-Zubau bei rund 4,0 GW, davon rund 2,3 GW
auf Dachern. 2023 wurde der bisherige jahrliche Rekordzubau von PV in Bayern
erreicht. Eine darUberhinausgehende gesonderte Erfassung der Ausbauzahlen in
PV-Anlagen auf Wohn- bzw. Nichtwohngebauden einschliel3lich der belegten Dach-
flache erfolgt nicht.

Bei Nichterfullung der PV-Pflicht des Art. 44a Bayerische Bauordnung kann die zu-
standige Bauaufsichtsbehérde bauaufsichtlich einschreiten und entsprechende
Zwangsmittel wie Zwangsgelder verhdngen. Ob und wie haufig dies der Fall ist, wird
ebenfalls nicht zentral erfasst. Die Frage kann daher nicht mit zumutbarem Aufwand
beantwortet werden.
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19. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung vor dem Hintergrund der Verteu-

Verena erung und der unsicheren Weiterfihrung des Deutschlandti-
Osgyan ckets, welche Preisgestaltung des Bayerischen ErmaRigungs-
(BUNDNIS tickets fir das kommende Jahr geplant ist, unter welchen Um-
90/DIE GRU-  standen es vorgesehen ist, dass das Bayerische ErmaRigungs-
NEN) ticket fortgefihrt wird und wie Kosten und Leistungen der Se-

mestertickets an den einzelnen Hochschulstandorten sich im
kommenden Jahr entwickeln werden?

Antwort des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Verkehrsministerkonferenz hat beschlossen, den Preis des Deutschlandtickets
ab dem 01.01.2025 um neun Euro auf 58 Euro zu erhéhen. Da es sich beim Baye-
rischen ErmaRigungsticket um ein vom Freistaat um 20 Euro reduziertes Deutsch-
landticket handelt, steigt der Preis des Bayerischen Ermafigungstickets ab dem
01.01.2025 entsprechend.

Die Fortfihrung des Bayerischen ErméaRigungstickets ist analog zur Fortfiihrung
des Deutschlandtickets 2025 vorgesehen, soweit die derzeitigen finanziellen Rah-
menbedingungen fortbestehen. Im kommenden Jahr bedarf es einer Entscheidung
Uber die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets.

Die Entwicklungen der Semestertickets an den bayerischen Hochschulstandorten
hangen mafgeblich von den Verhandlungen mit den jeweiligen Vertragspartnern,
d. h. Verkehrsverbinden oder Verkehrsunternehmen, ab.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums der Justiz

20. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie in Bayern der derzeitige

Horst Sach- und Zahlenstand bei der Entwicklung eines bundesein-
Arnold heitlichen Datengrundbuches (dabag) hinsichtlich der bereits
(SPD) digital erfassten Grundbucheintrage/Grundbiicher im Verhaltnis

zu den noch vorzunehmenden Digitalisierungen des noch nicht
digitalisierten Grundbicherbestandes ist und bis wann ist mit
einer hundertprozentigen digitalen Erfassung des gesamten
bayerischen Grundbiicherbestandes zu rechnen?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz

Die Grundbucheintrage / Grundbilcher sind in Bayern bereits vollstandig digital er-
fasst und werden mit dem Programm SolumSTAR elektronisch gefiihrt. Es existie-
ren keine fihrenden Papiergrundbiicher mehr.

Die Migration der vorhandenen Grundbuchdaten in eine vollstrukturierte Datenbank
im Rahmen des Projektes ,Datenbankgrundbuch® (dabag) hat noch nicht begonnen.
Der bisherige Dienstleister hatte im Januar 2022 gekiindigt. Aktuell werden europa-
weite Vergabeverfahren zur Fortentwicklung des dabag durchgefiihrt. Nach Ab-
schluss der Vergabeverfahren etwa Mitte 2025 kann gemeinsam mit den neuen
Dienstleistern und den 13 weiteren Verbundlandern die Migrationsplanung finalisiert
und ein belastbarer Zeitplan abgestimmt werden. Allerdings erfolgen bereits seit
langerem umfangreiche Vorarbeiten zur Migration.
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21. Abgeordneter  Vor dem Hintergrund der auslaufenden Mietpreisbremse frage

Jurgen ich die Staatsregierung, welche konkreten politischen Initiativen
Mistol sie in diesem Jahr ergriffen (bitte aufschlisseln) und welche
(BUNDNIS Gesprache sie gefiihrt hat (bitte Daten und Teilnehmerkreis an-
90/DIE GRU-  geben), um die Verlangerung der Mietpreisbremse iiber das
NEN) Jahr 2025 hinaus politisch zu unterstitzen und welche politi-

schen Initiativen und Gesprache plant die Staatsregierung, um
eine drohende Steigerung der Angebotsmieten in beliebten
Ballungsgebieten zu verhindern?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr

Im Einvernehmen mit dem Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr (StMB)
wird die Anfrage zum Plenum wie folgt beantwortet.

Nach der bayerischen Mieterschutzverordnung vom 14.12.2021 (GVBI. S. 674), zu-
letzt geandert durch Verordnung vom 01.08.2023 (GVBI. S. 544), gilt die Regelung
der sog. Mietpreisbremse Uber die Beschrankung der Anfangsmiete in Gebieten mit
angespanntem Wohnungsmarkt (8§ 556d ff. Blrgerliches Gesetzbuch (BGB)) der-
zeit in 208 bayerischen Stadten und Gemeinden. Dasselbe gilt fir die Regelung zur
abgesenkten Kappungsgrenze, wonach die Hochstgrenze fir Mieterhhungen bis
zur ortstiblichen Vergleichsmiete auf 15 Prozent statt tiblicherweise 20 Prozent in
drei Jahren herabgesetzt ist (§ 558 Abs. 3 Satz 2 und 3 BGB).

Die geltende Verordnungsermdachtigung fiir die Mietpreisbremse im Bundesrecht
[&uft mit Ablauf des 31.12.2025 aus (8 556d Abs. 2 Satz 4 BGB). Daher ist auch die
bayerische Mieterschutzverordnung aktuell bis zu diesem Zeitpunkt befristet.

Die Ampelkoalition im Bund hatte die Verlangerung der Mietpreisbremse bis 2029
in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Im April 2024 wurde verkiindet, dass sich die
Ampel-Parteien auf die Umsetzung der Verlangerung bis 2029 verstandigt hatten.
Ende Oktober 2024 hat das Bundesministerium der Justiz einen bis dahin noch
nicht ressortabgestimmten Referentenentwurf fir die Verlangerung der Mietpreis-
bremse zur Landeranhérung tGbermittelt. Dass die Bundesregierung die Verlange-
rung bisher nicht umgesetzt hat, unterliegt nicht dem Einfluss der Staatsregierung.

Der Staatsminister der Justiz hat die im April 2024 verkindete Verlangerung zur
Mietpreisbremse begri3t (Presseerklarung vom 10.04.20244) und die Ampel-Re-
gierung zuletzt im Juli 2024 zur zugigen Umsetzung der Verlangerung aufgefordert
(Pressemitteilung vom 18.07.2024.5 Auch in der Stellungnahme zum Referenten-
entwurf wurde die Verlangerung Ubereinstimmend mit dem StMB grundsatzlich be-
furwortet.

Der Freistaat hat zudem bereits 2019 und erneut 2021 eine Gesetzesinitiative zur
besseren Bekampfung von Mietwucher in den Bundesrat eingebracht. Ziel der Initi-
ative ist, die tatbestandlichen Hirden fur eine Verfolgung von unangemessen hohen

4 https://www.bayern.de/ampel-einigt-sich-auf-verlaengerung-der-mietpreisbremse-in-gebieten-mit-ange-
spanntem-wohnungsmarkt-justizminister-eisenreich-begruesst-die-plaene-dieser-schritt-war-ueberfael-
lig-reicht-aber-nich/

5 vgl. https://www.justiz.bayern.de/presse-und-medien/pressemitteilungen/archiv/2024/107.php
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Mieten bei geringem Wohnungsangebot als Ordnungswidrigkeit nach § 5 des Wirt-
schaftsstrafgesetzes abzusenken und den BuRgeldrahmen zu erhéhen. Der Geset-
zesantrag wurde zuletzt 2022 vom Bundesrat beschlossen und in den Deutschen
Bundestag eingebracht, allerdings bislang vom Bundesgesetzgeber nicht umge-
setzt.b

Erganzend leistet die Staatsregierung wesentliche Beitrdge zur Schaffung bezahl-
baren Wohnraums:

Im Doppelhaushalt 2024/2025 sind fir die verschiedenen Programme der Wohn-
raumférderung jéahrlich rund 1,1Mrd. Euro vorgesehen. Die staatlichen Wohnungs-
baugesellschaften BayernHeim GmbH, Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nirn-
berg GmbH leisten mit tiber 28 500 Wohnungen im Bestand, im Bau und in Planung
einen wesentlichen Beitrag zur Dampfung der Mietpreise.

Um den Wohnungsbau anzukurbeln, ist dariiber hinaus ein investitionsfreundliches
Klima mit verléasslichen und dauerhaften steuerlichen Anreizen von entscheidender
Bedeutung. Aus diesem Grund setzt sich die Staatsregierung seit Jahren auf Bun-
desebene flr verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen zur Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum ein.

Die Stadtebauférderung unterstiitzt schlielich dauerhaft Kommunen dabei, durch
Umbau und Sanierung von Bestandsgebauden kostengunstigen neuen Wohnraum
in innerdrtlichen Lagen zu schaffen.

6

vgl. https://dserver.bundestag.de/btd/20/012/2001239.pdf
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

22. Abgeordnete Vor dem Hintergrund, dass das Sehbehinderten- und Blinden-

Claudia zentrum Sidbayern in UnterschleiBheim seit 2013 auf die Ab-
Kohler schlusszahlungen fur abgeschlossene Baumafinahmen wartet,
(BUNDNIS frage ich die Staatsregierung, warum die Verwendungsnach-
90/DIE GRU-  weispriifungen seit 2013 so lange dauern, welche durchschnitt-
NEN) liche Bearbeitungsdauer fiir solche Prifungen ublich ist und

welche spezifischen Grinde oder Verfahrensprobleme gibt es,
die in diesem Fall zu den Verzégerungen gefuhrt haben?

Antwort des Staatsministeriums fir Unterricht und Kultus

Die Refinanzierung der Baumaflinahmen des Sehbehinderten- und Blindenzent-
rums Sudbayern in Unterschlei3heim ist bereits abgeschlossen. Es sind keine Ab-
schlusszahlungen fiir abgeschlossene Baumalnahmen offen.

Die durchschnittliche Dauer der Verwendungsnachweisprifung hangt zum einen
davon ab, wann der Schultréager die Verwendungshachweise vollstéandig vorlegt,
zum anderen von der Komplexitat des Bauvorhabens und der personellen Ausstat-
tung der zustédndigen Regierungen. Daten zu einer durchschnittlichen Bearbei-
tungsdauer bei den Regierungen liegen dem Staatsministerium nicht vor.
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23. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, wie viele Kinder und Jugendliche
Dr. Simone mit Forderbedarf kénnen im laufenden Schuljahr nicht beschult
Strohmayr werden und wie viele waren es im Schuljahr 2014/2015 (bitte
(SPD) aufgeschliisselt nach Art des Forderbedarfs, Alter und Regie-

rungsbezirken angeben)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Alle Schilerinnen und Schiler in Bayern, die der Schulpflicht unterliegen, erfiillen
diese an einer in Art. 36 des Bayerischen Gesetzes ber das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (BayEUG) genannten Schulart. Fur jedes schulpflichtige Kind und
fur jeden schulpflichtigen Jugendlichen in Bayern steht damit — unabhangig von ei-
nem etwaigen, wie auch immer gearteten Forderbedarf — ein schulisches Angebot
bereit. Soweit der Besuch der gewlinschten Wahlschule nicht ermdglicht werden
kann, wird die Schulpflicht an einer Pflichtschule erfullt.

Am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen nehmen Schilerinnen und
Schler teil, fur die kein Entschuldigungs- bzw. Verhinderungsgrund im Sinne des
§ 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerische Schulordnung (BaySchO) vorliegt.

Darliber hinaus kodnnen schulbesuchspflichtige Schilerinnen und Schiler
gem. § 20 Abs. 3 BaySchO in begriindeten Ausnahmefallen vom Schulbesuch be-
urlaubt werden.

Die Erfassung von Fehlzeiten liegt im Verantwortungsbereich der Schulen. Die Aus-
wertung der Schilerunterlagen zu Fehlzeiten und deren Griinde sowie nach den in
der Anfrage geforderten weiteren Aufschliisselungskriterien misste an den Schulen
handisch vorgenommen werden, was mit einem unverhaltnismafiigen Verwaltungs-
aufwand verbunden ware. Die erbetenen Daten kénnen daher nicht zur Verfligung
gestellt werden.
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24. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie sie gedenkt, konkret mit dem

Markus Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes vom Novem-
Walbrunn ber 2024 umzugehen, welches Teile der Verordnung der
(AfD) Staatsregierung zur Einfihrung eines verpflichtenden Arbeits-

zeitkontos fur Lehrkrafte gekippt hat, wie gedenkt sie konkret,
die betroffenen Lehrkrafte fur die unrechtméafRige Anordnung
der wdchentlichen Zusatzstunde zu entschadigen, und welche
Lehren werden hinsichtlich eines zukunftigen Arbeitszeitkontos
gezogen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

In dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 12.11.2024 wurde das
Vorliegen der wesentlichen Voraussetzungen fir ein Arbeitszeitkonto an Grund-
schulen bestétigt. Zugleich wurde in dem Urteil aufgezeigt, welche Nachbesserun-
gen erforderlich sind.

Ziel ist es, ein Arbeitszeitkonto unter Beachtung der entsprechenden gerichtlichen
Hinweise neu aufzusetzen. Dies wird noch Zeit in Anspruch nehmen, da es sich um
ein komplexes Verfahren handelt.

Erst nach Vorliegen des neuen Modells wird sich im Vergleich zeigen, ob und ggf. in
welchem Umfang AusgleichsmaBnhahmen in Form von Freizeitausgleich oder
ggf. auch Ausgleichzahlungen erforderlich sind.
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25. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie viel es kosten wiirde, wenn

Christian die bisher geleistete Mehrarbeit an Grundschulen im Rahmen
Zwanziger des Piazolo-Pakets finanziell ausgeglichen werden wiirden
(BUNDNIS (bitte auch auf die H6he der kumulierten Arbeitszeit auf den Ar-
90/DIE GRU-  beitszeitkonten der Grundschullehrkréfte eingehen), welche Al-
NEN) ternativen kann sich die Staatsregierung vorstellen, um die

Mehrarbeit an Grundschulen rechtssicher zu gestalten, und
Uberprift die Staatsregierung angesichts des Urteils zur Mehr-
arbeit an Grundschulen auch die anderen MalRhahmen aus
dem Piazolo-Paket auf Rechtssicherheit, Notwendigkeit und Ef-
fektivitat?

Antwort des Staatsministeriums fur Unterricht und Kultus

In dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 12.11.2024 wurde das
Vorliegen der wesentlichen Voraussetzungen fir ein Arbeitszeitkonto an Grund-
schulen bestétigt. Zugleich wurde in dem Urteil aufgezeigt, welche Nachbesserun-
gen erforderlich sind.

Ziel ist es, ein Arbeitszeitkonto unter Beachtung der entsprechenden gerichtlichen
Hinweise neu aufzusetzen. Dies wird noch Zeit in Anspruch nehmen, da es sich um
ein komplexes Verfahren handelt.

Erst nach Vorliegen des neuen Modells wird sich im Vergleich zeigen, ob und ggf. in
welchem Umfang AusgleichsmaBnhahmen in Form von Freizeitausgleich oder
ggf. auch Ausgleichzahlungen erforderlich sind.

Im Unterschied hierzu wurden die weiteren zum Schuljahr 2020/2021 ergriffenen
dienstrechtlichen MalRBhahmen (Erh6hung des Mindestumfangs bei Antragsteilzeit,
Erhéhung der Altersgrenze fiir den Antragsruhestand und das Aussetzen von Sab-
batmodellen) nicht durch normative Regelungen getroffen, sondern anhand einer
Ermessensausiibung innerhalb des vorgegebenen gesetzlichen Rahmens festge-
legt. Sofern diesbeziiglich bereits im Wege von Individualklagen eine gerichtliche
Uberpriifung erfolgte, wurde deren Rechtmé&Rigkeit durch die Verwaltungsgerichte
jeweils bestatigt.

Die (weitere) Notwendigkeit dieser Mal3nhahmen wird im Zuge der Unterrichtspla-
nung fur jedes Schuljahr erneut tberprift.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums fur Wissenschaft und Kunst

26. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie sie, mit Blick auf die zuklinftig

Sanne mogliche einseitige Anrufbarkeit einer Schiedsgerichtsbarkeit
Kurz fur strittige Fallen von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kul-
(BUNDNIS turgut, insbesondere aus judischem Besitz, deren Errichtung
90/DIE GRU-  von Bund und Landern bei einem Spitzengesprach im Friih-
NEN) jahr 2024 beschlossen wurde, und die ab 2025 faire und vor al-

lem rechtssichere Losungen finden soll, die kommunalen Spit-
zenverbande dabei unterstitzen will, zu erreichen, dass alle 6f-
fentlichen Einrichtungen, die Kulturgut bewahren — also auch
die, die in kommunaler bzw. bezirklicher Verantwortung liegen
und somit alle 6ffentlich-rechtlich verfassten Trager der in Rede
stehenden Institutionen — gegeniiber der Allgemeinheit (,ad
incertas personas®) eine Willenserklarung abgeben, mit jeder
Anspruch stellenden Person in das vorgesehene Schiedsver-
fahren zu gehen und sich dabei auf Dauer zu binden (,stehen-
des Angebot”) und somit eine Schiedsgerichtbarkeit erst prak-
tisch mdglich zu machen, will die Staatsregierung dadurch,
dass Forderrichtlinien des Freistaates zukinftig eine Zeichnung
des stehenden Angebots — also eine dauerhafte Willenserkla-
rung — verbindlich machen, erreichen, dass sich auch weitere,
z. B. private und/oder 6ffentlich geférderte Akteurinnen und Ak-
teure, die Kulturgut bewahren, sich dieser Willenserkléarung und
dauerhaften Bindung anschlie3en, und welche Unterstitzungs-
leistungen soll es vonseiten des Freistaates fur Kommunen
und/oder gemeinnutzige freie beziehungsweise offentlich ge-
forderte Kulturinstitutionen geben, um der Verantwortung, die
der Freistaat in Bezug auf die NS-Vergangenheit hat, gerecht
zu werden und vor allem in diesen Zeiten knapper Kassen die
Kosten, die sowohl in Bezug auf die Schiedsverfahren wie auch
in Bezug auf die Schiedsergebnisse auf die Kommunen und ge-
meinnitzigen freien Kulturinstitutionen zukommen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Die kommunalen Spitzenverbande (Deutscher Stadtetag, Deutscher Stadte- und
Gemeindebund, Deutschen Landkreistag) haben die Beratungen zur Einrichtung
des Schiedsgerichts NS-Raubgut gemeinsam mit Bund und Landern gefihrt und
inzwischen dem Verwaltungsabkommen zugestimmt. Sie werden dadurch mit Un-
terstutzung der Lander darauf hinwirken, dass die Rechtstréger der Einrichtungen
ein verbindliches Angebot zum Abschluss einer Schiedsvereinbarung abgeben.
Das Staatsministerium steht insoweit in Kontakt mit dem Kulturausschuss des Bay-
erischen Stadtetags.

Eine Verpflichtung privater kulturgutbewahrender Einrichtungen kann wegen des
damit verbundenen Eingriffs in Eigentumsrechte nur durch ein Parlamentsgesetz
des Bundesgesetzgebers erfolgen. Bayern setzt sich fir eine gesetzliche Regelung
fur die Restitution von Werken in Privatbesitz ein, wie sie auch von den judischen
Verbanden gefordert wird. Fir eine besondere finanzielle Férderung der Kommu-
nen durch den Freistaat besteht kein Bedarf, da durch das Schiedsverfahren keine
neuen Kosten auf die Kommunen und staatliche wie private kulturgutbewahrende
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Einrichtungen zukommen. Der Bund finanziert die Schiedsstelle im Jahr 2025 voll-
standig, ab dem Jahr 2026 teilen sich Bund und Lander die Kosten je halftig.
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27. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wann der im Koalitionsvertrag

Doris vorgesehene Ausbau der Studienplatze fir Soziale Arbeit um-
Rauscher gesetzt wird, ob dafiir Mittel im Haushalt vorgesehen sind (bitte
(SPD) genaue Hohe angeben) und falls nicht, wann ist die Bereitstel-

lung geplant?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Der vorgesehene Ausbau von Studienanfangerpléatzen in der Sozialen Arbeit ist be-
reits erfolgt:

Im Haushalt 2023 wurden im Einzelplan des Staatsministeriums fur Wissenschaft
und Kunst (StMWK) drei zuséatzliche Professoren- und zwei Arbeithehmerstellen fir
zusatzliche Studienplatze fir die Soziale Arbeit und die Kindheitspddagogik ausge-
bracht. Zudem hat das StMWK Prioritdten zugunsten der Sozialen Arbeit gesetzt
und konnte aus Umwidmungen im Sammelkapitel weitere vier Professorenstellen
und eine Arbeitnehmerstelle fir die Soziale Arbeit schaffen. Kapazitatswirksam wur-
den zudem insgesamt sieben W2-Stellen seitens der Hochschulen angeboten. Mit
den oben genannten sieben W2-Stellen des StMWK sind dies insgesamt 14 W2-
Stellen, die seit 2023 zusatzlich kapazitatswirksam fiir die Soziale Arbeit und Kind-
heitspadagogik eingesetzt werden.

Im Ubrigen wird auf den umfangreichen Landtagsbericht zum Beschluss des Land-
tags vom 16.07.2024, Drs. 19/2887 ,Bedarfsanalyse zu Studienplatzen in der Sozi-
alen Arbeit in Bayern ernst nehmen — Studienplatze ausbauen® vom 21.10.2024
verwiesen.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

28. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wer in die Zukunftskommission

Benjamin #Digitales Bayern 5.0 eingebunden ist, welche Bedarfe, L6-
Adjei sungsvorschlage bzw. MaflRnahmen bisher ermittelt wurden
(BUNDNIS (bitte jeweils mit Stand der Umsetzung) und welche Treffen ha-
90/DIE GRU-  ben bisher stattgefunden (bitte mit Angabe der Teilnehmenden,
NEN) Themen und Ergebnisse)?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fir Heimat

In der Zukunftskommission #Digitales Bayern 5.0 erarbeitet das Staatsministerium
der Finanzen und fur Heimat (Federfihrung) gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern der Staatskanzlei, des Staatsministeriums fur Digitales, des Staatsminis-
teriums des Innern, fur Sport und Integration, des Staatsministeriums fir Wohnen,
Bau und Verkehr und der vier kommunalen Spitzenverbdnde gemeinsam LOsun-
gen, wie digitale Verwaltung schneller, einheitlicher und mit weniger Burokratie
funktioniert. Zwei feste Gremien tagen in der Regel im Monatsturnus: ein politischer
Steuerungskreis auf Ebene der Minister/Staatssekretare der beteiligten Ressorts
und der Prasidenten/Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbé&nde sowie eine
Expertenkommission auf Ebene der Abteilungsleitungen der beteiligten Ressorts
und der geschéftsfihrenden Prasidialmitglieder der kommunalen Spitzenverbande.
Zusatzlich arbeiten Ad-hoc-Fachgruppen unter Beteiligung von Vertreterinnen und
Vertretern aus der Praxis von bayerischen Kommunen unterschiedlicher Grézen-
klassen in Workshops mit hoher Frequenz.

Eine Reihe von Malinahmen zur Erreichung der Ziele der Zukunftskommission wird
derzeit ausgearbeitet. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Frihjahr 2025
dem Bayerischen Kabinett vorgelegt.
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29. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, ob es zutreffend ist, dass die

Christian Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlésser, Garten und
Hierneis Seen (BSV) im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zum
(BUNDNIS Miinchen Marathon 2025/2026 einem Bewerber, der eine den
90/DIE GRU-  Vorgaben der BSV entsprechende, aber neue (also nicht be-
NEN) reits etablierte) Streckenfuhrung durch den Englischen Garten

vorlegt, niemals eine Genehmigung zur Nutzung des Engli-
schen Gartens fur zwei Jahre erteilt, sondern lediglich eine ein-
jahrige Erlaubnis, dass die BSV vor Erteilung der Zusage zur
Ausrichtung des Miinchen Marathons durch die Stadt Minchen
und vor Abschluss eines giiltigen Mietvertrages den Bewerbern
lediglich eine reine Absichtserklarung und kein rechtsverbindli-
ches sowie unbedingtes Einverstandnis erteilt und dass die
BSV bisher keinem der aktuellen Bewerber eine rechtsverbind-
liche Erlaubnis zur Nutzung des Englischen Gartens flr zwei
Jahre (2025/2026) erteilt hat, da eine rechtsverbindliche Ein-
verstandniserklarung durch Abschluss eines Mietvertrages er-
folgen musste, dessen Konditionen den (neuen) Bewerbern bei
Antragstellung nicht im Detail bekannt sind und von der Verwal-
tung des Englischen Gartens festgelegt werden und der im
Rahmen des Minchen Marathons immer nur fir ein Jahr mit
dem jeweiligen Veranstalter geschlossen wird?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Das Auswahlverfahren fir den Minchen Marathon wird von der Landeshauptstadt
Minchen durchgefihrt. Fir die Auswahl der Bewerber ist der Zuschlag der Landes-
hauptstadt Minchen ausschlaggebend. Die Schlésserverwaltung ist an diesem Ver-
fahren nicht beteiligt. Jedoch kénnen sich die Bewerber vor Abgabe ihrer Bewer-
bung bei der Schlésserverwaltung jederzeit Uber die Nutzungsmoglichkeiten und
Konditionen fur den Bereich des Englischen Gartens Miinchen informieren.

Es wurde bislang mit keinem der Bewerber ein Mietvertrag abgeschlossen. Die
Schlgsserverwaltung hat den Bewerbern aber den Abschluss eines Mietvertrages
in Aussicht gestellt, soweit sich die Laufveranstaltung mit ihrem Nutzungsumfang
im bisherigen Rahmen bewegt. Das von einem Bewerber fiir den Miinchen Mara-
thon neu vorgeschlagene Zweirundenkonzept im Englischen Garten Minchen ist
hinsichtlich seiner Auswirkungen grundsatzlich neu zu bewerten, was nur anhand
gesammelter Erfahrungen aus einer ersten Veranstaltung erfolgen kann. Eine Zu-
sage der Nutzung fur zwei Jahre kann insoweit in diesem Fall nicht im Vorhinein
gegeben werden.

Im Bereich der Schlésserverwaltung werden Mietvertrage aber auch grundsatzlich
jeweils nur fur eine Veranstaltung abgeschlossen. Ein Mietvertrag wirde insoweit
auch bei Nutzung der etablierten Streckenverlaufe nur seriell fiir jedes Jahr abge-
schlossen.
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30. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, welche Bundesmittel bisher von

Harry der Staatsregierung im Jahr 2024 insgesamt abgerufen wur-
Scheuen- den, welche Bundesmittel fur den Freistaat im Jahr 2024 noch
stuhl insgesamt zum Abruf bereitstehen und welche Bundesmittel
(SPD) wurden im Jahr 2024 nicht abgerufen?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fir Heimat

Im Rahmen der kurzen Frist der Anfrage zum Plenum ist lediglich folgender Hinweis
moglich:

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt den fur den jeweiligen Einzelplan
zustandigen Stellen, denen mit der Zuteilung der Haushaltsmittel die Befugnis Giber-
tragen wird, im Rahmen der Haushaltsmittel MalRnahmen zu treffen oder Vertrage
abzuschlieRen, die zu Einnahmen oder Ausgaben fihren (Bewirtschaftungsbefug-
nis), vgl. auch VV 2.1 zu Art. 34 Haushaltsordnung des Freistaates Bayern. Der
Haushaltsvollzug hat insofern grundsatzlich ressortverantwortlich von den jeweils
zustandigen Staatsministerien zu erfolgen.

Folglich liegt dem Staatsministerium der Finanzen und fiir Heimat auch keine Uber-
sicht Uber abgerufene und nicht abgerufene Bundesmittel im laufenden Haushalts-
jahr 2024 vor. Allein die zustandigen Ressorts kénnen jeweils fir ihren Bereich ent-
sprechende Daten erheben und Ubermitteln.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie

31. Abgeordneter Wie erklart sich die Staatsregierung, dass geméaf Konjunktur-

Oskar bericht 11/2024 des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landes-
Atzinger entwicklung und Energie der AulRenhandelssaldo Bayerns fiir
(AfD) die Monate Januar bis September 2024 ein Minus von

329 Mio. Euro aufweist, wahrend hingegen der AuRenhandels-
saldo Deutschlands ein Plus von 189.580 Mio. Euro aufweist,
und welche diesbeziglichen Zahlen der letzten funf Kalender-
jahre liegen der Staatsregierung vor?

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Grunde daflr, dass Bayern in den Gesamtjahren 2019 bis 2023 nicht mehr den
bis dahin gewohnten Ausfuhriiberschuss im Warenhandel vorweisen kann, sind
vielschichtig. Der Brexit, Corona und multiple Krisen, die unsichere Lieferketten und
insbesondere erhthte Preise flr Rohstoffimporte hervorgebracht haben, sind einige
Erklarungen fur diese Entwicklung. Die Staatsregierung setzt sich dafur ein, im Au-
Renhandel wieder positive Zahlen zu erzielen.

Letztlich ist ein positiver AuRenhandelssaldo auch kein alleiniger Indikator flr eine
positive Wirtschaftsentwicklung. Internationale Verflechtungen und ihre Bedeutung
fir Wachstum und Wohlistand sind wesentlich vielschichtiger und komplexer, um
allein mit der Entwicklung des Warenhandels erklart zu werden.

In unterjéhriger Betrachtung kdnnen Auf3enhandelssalden monatsweise schwan-
ken, geben keinen eindeutigen Hinweis auf das finale Ergebnis im Gesamtjahr und
sind somit auch nicht immer eindeutig interpretierbar. So ist beispielsweise fir das
erste Halbjahr 2024 bereits wieder ein leichter bayerischer Ausfuhriiberschuss zu
vermelden.

Fur das in der Frage genannte bayerische Aul3enhandelssaldo fur die Monate Ja-
nuar bis September 2024 ist wiederum ein Einfuhriberschuss zu beobachten (die
Unterschiede zwischen Einfuhren und Ausfuhren liegen jedoch mit den genannten
329 Mio. Euro im Promillebereich). Dass Deutschland im selben Zeitraum einen
Ausfuhriberschuss ausweisen kann, liegt u. a. an unterschiedlichen Warenstruktu-
ren bei den Ein- und Ausfuhren sowie unterschiedlichen L&nderstrukturen bei den
Handelspartnern. Eine strukturell bessere auf3enwirtschaftliche Entwicklung auf
Bundesebene ist daran keinesfalls abzulesen.
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32. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Personen mit Migrati-

Holger onshintergrund in Bayern an der Gesellenpriifung im Handwerk
GrielBham- aufgrund des Sprachniveaus scheitern?

mer

(SPD)

Antwort des Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Fur die Beantwortung dieser speziellen Fragestellung liegen keine Daten vor. Die
Statistiken erfassen lediglich den Erfolg einer Prifung, nicht jedoch die Ursache
einer erfolglosen Prifung.
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Geschaéaftsbereich des Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucher-
schutz

33. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, zu welchem Kaufpreis der Land-

Dr. Markus kreis Gunzburg Flachen in Réfingen-RoRRhaupten erworben hat

Buchler mit der Absicht, dort eine DK-IlI-Milldeponie einzurichten, ab

(BUNDNIS wann die bestehende Deponie in Burgau-Unterknéringen vo-

90/DIE GRU-  raussichtlich vollstandig gefiillt ist, sodass auf die zu errich-

NEN) tende Anlage in RoBhaupten zugegriffen wird, und besteht die
Absicht, in RoBhaupten Millmengen aus anderen Landkreisen
aufzunehmen?

Antwort des Staatsministeriums flir Umwelt und Verbraucherschutz

Fur die Beantwortung der Anfrage wurde die Regierung von Schwaben beteiligt.
Nach dort vorliegenden Kenntnissen hat RWE die Flache der bestehenden
DK-0-Deponie Réfingen-RoRhaupten an den Landkreis Glinzburg verkauft. Der
Kaufpreis ist nicht bekannt. Sollte der Landkreis dort eine DK-1I-Deponie errichten
wollen, so bedarf es eines Planfeststellungsverfahrens. Ein Antrag ist hoch nicht
gestellt. Weitere Erkenntnisse sind bei der Regierung als zustandiger Genehmi-
gungsbehdrde nicht vorhanden. Der Landkreis Glnzburg gibt die Restlaufzeit fir
die Deponie Burgau im Deponiejahrbuch mit zehn Jahren an.
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34. Abgeordneter
Maximilian
Deisenhofer
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Vor dem Hintergrund, dass am Mittwoch, 16. Oktober, Petent
und Zweiter Birgermeister der Gemeinde Dinkelscherben,
Dr. Ulrich Fahrner, gemeinsam mit den Blrgermeistern der drei
Zusamgemeinden Dinkelscherben, Zusmarshausen und Alten-
munster — Edgar Kalb, Bernhard Uhl und Florian Mair — die Pe-
tition ,Sofortige Umsetzung des Hochwasserschutzes fur das
Zusamtal (Az. UV.0087.19) im Landtag an den Vorsitzenden
des Umweltausschusses, MdL Alexander Flierl, sowie an
Staatsminister fiur Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten
Glauber ubergab, worin die Petenten die sofortige Umsetzung
eines Hochwasserriickhaltebeckens in Siefenwang mit einem
Retentionsvolumen von 1 250 000 Kubikmetern fordern, frage
ich die Staatsregierung, ob die Ausschreibung fir den Bau des
Hochwasserrickhaltebeckens bereits erfolgt ist, ob der vorge-
sehene Baubeginn Anfang Marz 2025 eingehalten werden
kann und wie der gesamte Zeitplan bis zur Fertigstellung der
BaumaRnahme aussieht?

Antwort des Staatsministeriums flir Umwelt und Verbraucherschutz

Die Ausschreibung fur den Bau des Hochwasserrlickhaltebeckens Siefenwang ist

bereits erfolgt.

Die Submission wird am 17.12.2024 stattfinden. Die Mal3hahmen befinden sich im
Zeitplan. Der Baubeginn ist fir Anfang Marz 2025 vorgesehen. Fir die Baumal3-
nahme sind 1,5 Jahre eingeplant. Mit der Fertigstellung ist somit Ende 2026 zu

rechnen.
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35. Abgeordneter Nachdem der Hochwasser-Check fir Kommunen’? am

Patrick 20.09.2024 gestartet wurde, frage ich die Staatsregierung, in
Friedl welchen Kommunen der Hochwasser-Check bereits begonnen
(BUNDNIS wurde (bitte aufgegliedert nach Regierungsbezirken angeben),
90/DIE GRU-  welche Kommunen haben bereits konkret ihr Interesse an ei-
NEN) nem Hochwasser-Check bei den Wasserwirtschaftsamtern

(WWA) in Bayern angemeldet (bitte auch aufgegliedert nach
Regierungsbezirken angeben) und Uber welche zuséatzlichen
personellen und materiellen Kapazitaten fir den Hochwasser-
Check verfiigen die bayerischen WWA (bitte insbesondere die
neuen zusatzlichen Stellen in den WWA nach Regierungsbe-
zirken angeben)?

Antwort des Staatsministeriums flir Umwelt und Verbraucherschutz

Den aktuellen Sachstand zur Umsetzung des HOCHWASSER-CHECK Ubermitteln
die Wasserwirtschaftsamter (WWA) quartalsweise an das Landesamt fir Umwelt
(LfU). Konkrete Zahlen liegen uns deshalb ausschlief3lich vom letzten Stichtag zum
30.09.2024 vor.

Der HOCHWASSER-CHECK ist ein freiwilliges integrales Beratungsangebot der
Wasserwirtschaft fir interessierte bayerische Kommunen zu allen Wassergefahren.
Zu diesem Zweck werden die Kommunen auf Initiative der WWA zum Beratungs-
gesprach eingeladen. Allen 2 056 bayerischen Stadten und Gemeinden wird auf
diese Weise sukzessive ein Beratungsgesprach angeboten. Die Einladung zu ei-
nem Beratungsgesprach unterliegt einem internen Priorisierungsvorschlag und er-
streckt sich Gber mehrere Jahre. Die Priorisierung ist dabei grundsatzlich als Steu-
erungsinstrument einer nicht planbaren Nachfrage zu verstehen. Auf Eigeninitiative
von Kommunen oder durch Einschatzung des WWA kann der HOCHWASSER-
CHECK einer Kommune jederzeit vorgezogen werden.

Zum 30.09.2024 gab es in Bayern 31 Kommunen, in denen ein HOCHWASSER-
CHECK erfolgreich abgeschlossen wurde. Der HOCHWASSER-CHECK ist flir eine
Kommune abgeschlossen, wenn das Protokoll zum Beratungsgesprach erstellt
wurde und somit die Handlungsoptionen endabgestimmt und fiir die Kommune do-
kumentiert sind.

Der HOCHWASSER-CHECK wurde durch das LfU in enger Abstimmung mit den
vier Pilot-WWA Kronach, Regensburg, Traunstein und Weilheim sowie dem Staats-
ministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz entwickelt. Insgesamt 26 der
31 durchgefiihrten HOCHWASSER-CHECK-Gesprache wurden im Rahmen der Pi-
lotphase abgeschlossen.

Abgeschlossene HOCHWASSER-CHECK-Gesprache, aufgeteilt nach Regierungs-
bezirken

Bezirk Oberbayern: 18
Niederbayern: -
Bezirk Oberpfalz: 4
Bezirk Oberfranken: 9

https://www.Ifu.bayern.de/wasser/hw_check/index.htm
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Bezirk Mittelfranken: -
Bezirk Unterfranken: --
Bezirk Schwaben: --

Namentlich:

Markt Indersdorf, Marzling, Pfaffenhofen a.d.Glonn, Bad Kohlgrub, Moorenweis,
Schwabbruck, Schwabsoien, Tdging a.lnn, Rodental, Mdtzing, Anger, GroRRweil,
Schorndorf, Ramsau b.Berchtesgaden, Lappersdorf, Erlbach, Altenstadt, Mitwitz,
Schneckenlohe, Wessobrunn, Ingenried, Hallerndorf, Aufhausen, Pressig, Icking,
Hohenfurch, Grafenberg, Weilenohe, Untersiemau, Eurasburg, Pommersfelden

Insgesamt haben seit dem Start des HOCHWASSER-CHECK 477 Kommunen eine
Einladung zu einem Beratungsgesprach durch das jeweils zustandige WWA erhal-
ten.

Aufgeteilt nach Regierungsbezirken:

Bezirk Oberbayern: 115
Bezirk Niederbayern: 60
Bezirk Oberpfalz: 72
Bezirk Oberfranken: 94
Bezirk Mittelfranken: 19
Bezirk Unterfranken: 31
Bezirk Schwaben: 86

Fur die neue Aufgabe Hochwasser-Check hat die Wasserwirtschaftsverwaltung
51 Planstellen erhalten, die sich wie folgt zusammensetzen: 5 QE4, 34 QE3 und
12 QE2

Anzahl der neuen Stellen, aufgeteilt nach Regierungsbezirken

Bezirk Oberbayern:
-  WWA Weilheim: 3
—  WWA Minchen: 3
—  WWA Rosenheim: 2
—  WWA Traunstein: 3
—  WWA Ingolstadt: 2

Bezirk Niederbayern:
—  WWA Landshut: 2
— WWA Deggendorf: 3

Bezirk Oberpfalz:
-  WWA Regensburg: 3
-  WWA Weiden: 3

Bezirk Oberfranken:
—  WWA Hof: 2
—  WWA Kronach: 3

Bezirk Mittelfranken:
—  WWA Ansbach: 3
—  WWA Nurnberg: 2

Bezirk Unterfranken:
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—  WWA Bad Kissingen: 3
—  WWA Aschaffenburg: 3

Bezirk Schwaben
-  WWA Donauworth: 3
-  WWA Kempten: 3

Hinzu kommen 3 weitere Stellen am LfU sowie zwei Stellen, die bislang wahrend
der Konzeptionsphase ebenfalls dem LfU zugewiesen waren und nun fir Bauratin-
nen bzw. Baurate nach Abschluss des Referendariats reserviert sind.
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36. Abgeordneter  Angesichts der Aussage des CSU-Landtagsabgeordneten Ste-

Toni fan Ebner, wonach die in Tschechien geplanten Atomkraft-
Schuberl werke ,deutlich niedrigere Sicherheitsstandards® haben, frage
(BUNDNIS ich die Staatsregierung, mit welchen Mitteln Ministerprasident
90/DIE GRU-  Dr. Markus Soder in Tschechien hichste Sicherheitsstandards
NEN) erzwingen mochte, wie die Staatsregierung im Rahmen einer

von Dr. Markus Soder geforderten ,Atomkraft-Partnerschaft si-
cherstellen will, dass Bayern immer genau dann geniigend und
dann auch ginstigen Strom aus Tschechien bekommt, wenn
es diesen aufgrund von Schwankungen im Netz brauchen
kann, und welche Forderungen Dr. Markus Séder gegeniber
der tschechischen Regierung hinsichtlich der Endlagerung des
Atommills erhebt?

Antwort des Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz und des
Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Herr Ministerprasident Dr. Markus Soder, MdL, wird im Zuge seiner Reise nach
Prag am 12.12.2024 gemeinsam mit dem tschechischen Premierminister Petr Fiala
Wege und Mdglichkeiten erdrtern, um die Zusammenarbeit zwischen Bayern und
Tschechien im Energiebereich weiter zu verstarken.

Die Sicherheit der tschechischen Kernkraftwerke wird seit vielen Jahren regelméRig
und eingehend im Rahmen der deutsch-tschechischen Kommission flr kerntechni-
sche Sicherheit und Strahlenschutz (DTK) erortert. Bayern ist als unmittelbar an-
grenzendes Bundesland Mitglied dieser Kommission. Dartber hinaus hat der Frei-
staat an den bereits vor einigen Jahren durchgefihrten UVP-Verfahren zum Neu-
bau von Kernkraftwerken an den Standorten Temelin und Dukovany teilgenommen
und dabei insbesondere hdchste Transparenz in den Verfahren sowie die Einhal-
tung aller internationalen Regelungen und Sicherheitsstandards eingefordert.

Beziglich der Endlagerung des Atommills fordert die Bayerische Staatsregierung
von der tschechischen Regierung, dass die Sicherheit an oberster Stelle steht und
die bayerische Bevdlkerung durch den Bau und Betrieb des tschechischen Endla-
gers keine Nachteile erfahren darf.

Zudem sind insbesondere die Belange des Grundwasserschutzes, des Naturschut-
zes und des Tourismus zu beachten.
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37. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, in welcher Form sie durch die

Martin angeklndigte strategische Atomkraft-Partnerschaft den Bau
Stumpfig neuer tschechischer Atomkraftwerke unterstiitzen will, sieht die
(BUNDNIS Staatsregierung eine Verbesserung der Sicherheitslage fur
90/DIE GRU- Bayern durch zuséatzliche Atomreaktoren auf tschechischer
NEN) Seite und auf welcher rechtlichen Grundlage kann das Bundes-

land Bayern ohne Zusténdigkeit beim Thema Atomsicherheit
Absprachen zu Sicherheitslevel der Atomkraft mit der Regie-
rung des Nachbarlandes Tschechien verhandeln?

Antwort des Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz

Herr Ministerprasident Dr. Markus Séder, MdL, wird im Zuge seiner Reise nach
Prag am 12.12.2024 gemeinsam mit dem tschechischen Premierminister Petr Fiala
Wege und Mdglichkeiten erdrtern, um die Zusammenarbeit zwischen Bayern und
Tschechien im Energiebereich weiter zu verstarken.

Die Sicherheit der tschechischen Kernkraftwerke wird seit vielen Jahren regelméaRig
und eingehend im Rahmen der deutsch-tschechischen Kommission fir kerntechni-
sche Sicherheit und Strahlenschutz (DTK) erdrtert. Bayern ist als unmittelbar an-
grenzendes Bundesland Mitglied dieser Kommission. Dartiber hinaus hat der Frei-
staat an den bereits vor einigen Jahren durchgefiihrten UVP-Verfahren zum Neu-
bau von Kernkraftwerken an den Standorten Temelin und Dukovany teilgenommen
und dabei insbesondere hiéchste Transparenz in den Verfahren sowie die Einhal-
tung aller internationalen Regelungen und Sicherheitsstandards eingefordert. Bay-
ern wird sich auch am UVP-Verfahren zum geplanten Neubau eines Small Modular
Reactors am Standort Temelin beteiligen. Beim Betrieb von Kernkraftwerken gilt der
Grundsatz, dass die Sicherheit oberste Prioritat hat.
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38. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ob die Trinkwasserfassung, die

Gabriele die Gemeinde Reichling im Landkreis Landsberg mit Trinkwas-

Triebel ser versorgt, mit ausreichend Flachen fir deren

(BUNDNIS Schutzzone |, Il und Ill ausgestattet ist, und welche Auswirkun-

90/DIE GRU-  gen auf das Klima, Schutzgebiete, Biodiversitat und Wasser

NEN) der Staatsregierung bekannt sind, die durch Emissionen der
Gasprobebohrung und der Abfackelung von ungefiltertem Gas
entstehen?

Antwort des Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz und des
Staatsministeriums fir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Das Wasserschutzgebiet der Gemeinde Reichling (Erbistal) wurde mit Gutachten
vom 10.10.2013 des beauftragten Ing.-Biros ermittelt und mit Verordnung des
Landratsamtes Landsberg am Lech vom 08.12.2016 festgesetzt. Das Wasser-
schutzgebiet entspricht demnach den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
die der Bemessung von Wasserschutzgebieten nach dem ,Bayerischen Weg“ zu-
grunde liegen.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wurden durch die zustandigen Behérden vor Ort
maogliche Auswirkungen der Gasprobebohrung auf das Schutzgut Grundwasser ge-
pruft (siehe Bescheid der Bergamtes Stdbayern an der Regierung von Oberbayern
vom 26.06.2024 zu dem Hauptbetriebsplan ,Herrichtung des Bohrplatzes und
Durchfuihrung von Aufwéltigungs- und Bohrarbeiten an der Bohrung Kinsau 1“ durch
die Genexco Gas GmbH). Demnach ist bei Einhaltung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik bei der Errichtung dieser Tiefenbohrung zur Rohstoffgewinnung
(Erdgas) nicht von einer Grundwasserverunreinigung auszugehen, da die Bohrung
an diesem Standort im Bereich des oberen quartaren Grundwasserleiters in beson-
derer Weise im Schutze einer bereits bestehenden Verrohrung durchgefihrt wird.
Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Standort im weiteren
Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungsanlage Erbistal der Gemeinde Reichling
befindet, sind bei dieser Bohrung weitergehende Mal3hahmen zum Schutz vor bzw.
MafRnahmen bei unvorhergesehenen Eintrdgen in das Grundwasser (z. B. bei Ha-
varien) zu treffen.

Des Weiteren entstehen durch die Gasbohrung bei Einhaltung der Sicherheitsan-
forderungen keine negativen Auswirkungen auf Schutzgebiete und die Biodiversitét.

Fir kurzzeitige, besondere Betriebsfalle und fir Notfélle wird eine Fackel vorgese-
hen, in der das anfallende Gas verbrannt wird. Wirde dieses Gas kalt in die Atmo-
sphare abgelassen, wirden dadurch Methanemissionen entstehen. Dies wird durch
die Verbrennung vermieden. Da es sich bei dem Gas um Erdgas handelt, sind die
Emissionen der Fackel vergleichbar mit denen einer herkdbmmlichen Gasheizung.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums flr Erndhrung, Landwirtschaft,
Forsten und Tourismus

39. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Férdermittel (unterteilt

Mia nach EU, Bund und Land) in Bayern fiur das LEADER-Pro-
Goller gramm, das als Teil der EU-Strukturférderung die landliche Ent-
(BUNDNIS wicklung starken, innovative Projekte vor Ort fordern und die
90/DIE GRU-  regionale Zusammenarbeit verbessern soll, in den letzten drei
NEN) Jahren beantragt wurden, wie viele davon tatsachlich bewilligt

wurden und wie lange jeweils der Zeitraum zwischen der Be-
willigung, dem Abschluss der MaRnahmen und der finalen Aus-
zahlung der Fordermittel war?

Antwort des Staatsministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und
Tourismus

Insgesamt wurde in Bayern fir die letzten drei Jahre eine Zuwendung in Hohe von
114.553.297,19 Euro beantragt. Von der beantragten Zuwendung wurden bisher
65.189.452,19 Euro (44.332.869,91 Euro EU und 20.856.582,28 Euro Landesmit-
tel) bewilligt. Die Mittelherkunft bzw. Zusammensetzung der Zuwendung wird mit
der Bewilligung unter Berlicksichtigung der Rechtsvorgaben festgelegt. Zum Zeit-
punkt der Antragstellung ist eine Aufteilung in EU- und Landesmittel nicht mdglich.
Die noch nicht bewilligten Antrage befinden sich in Bearbeitung. Eine Bewilligung
erfolgt, wenn alle Fordervoraussetzungen vorliegen und geprift sind.

Grundsatzlich betragt der Bewilligungszeitraum zwei Jahre. In dieser Zeit sind die
Projekte grundséatzlich vom Antragsteller umzusetzen.

Der abschlieBende Zahlungsantrag ist grundsatzlich bis spatestens sechs Monate
nach Ende des Bewilligungszeitraums beim zustandigen Amt fur Ernéhrung, Land-
wirtschaft und Forsten (zustandige Bewilligungsstelle) einzureichen.

Im Anschluss erfolgt die Prifung des Zahlungsantrages durch die Bewilligungs-
stelle. Die Dauer der Prufung ist abhéngig von mehreren Faktoren wie z. B.:

— Art und Umfang des Projektes
— Erforderlicher Prifaufwand z. B. Vergabeprifung
— Qualitat und Vollstandigkeit des eingereichten Zahlungsantrages

Eine pauschale Angabe zum tatsachlichen Zeitraum zwischen Eingang Zahlungs-
antrag und Auszahlung ist daher nicht moglich.
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40. Abgeordnete Obst, Gemise, Milch und Milchprodukte aus dem EU-Schul-

Eva programm, das aus Landes- und EU-Mitteln finanziert wird,
Lettenbauer sind bei Kitas und Schulen beliebt und die zuséatzlichen Portio-
(BUNDNIS nen Obst und Gemuse sowie Milch und Milchprodukte sind
90/DIE GRU-  nicht nur gesund und helfen den Kitas in der angespannten fi-
NEN) nanziellen Lage, sondern sichern auch den Landwirtinnen und

Landwirten Einkommen, fordern regionale Wertschépfung und
zeigen Kindern, was es fur eine gesunde Erndhrung braucht,
weshalb ich die Staatsregierung frage, warum sie das Pro-
gramm einschliellich der dafir benétigten Haushaltsmittel
nicht auf Kinder unter drei Jahren ausweitet, warum die maxi-
male Portionsanzahl durch die Staatsregierung nicht so ausge-
staltet wird, dass in allen teilnehmenden Einrichtungen, Schu-
len und vorschulischen Einrichtungen wochentlich, au3er wah-
rend der Schliel3zeiten, eine angemessene Portion Obst, Ge-
muse und Milch bzw. Milchprodukte zur Verfligung stehen, son-
dern teilweise die Lieferungen von vier auf zwei im Monat ge-
kurzt werden, und inwiefern der Verwaltungsaufwand fir die
Einrichtungen und die Lieferanten durch Vereinfachungen und
Digitalisierung reduziert wurde?

Antwort des Staatsministeriums flr Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und
Tourismus

Das EU-Schulprogramm soll die Wertschatzung fir Obst, Gemuse, Milch und Milch-
produkte bei Kindern steigern und die Entwicklung eines gesundheitsférderlichen
Ernahrungsverhaltens unterstitzen. Es ist kein Versorgungsprogramm im Sinne der
Kita- und Schulverpflegung.

Das EU-Schulprogramm richtet sich grundsatzlich an Schulkinder im Alter
von 6 bis 10 Jahren. An dieser Altersgruppe bemessen sich auch die Zuweisungen
der EU-Mittel. Bayern hat das Férderprogramm freiwillig mit einem hohen Anteil an
Landesmitteln aufgestockt und auf Kinder ab 3 Jahren in Kindergérten und Hausern
fur Kinder sowie auf Férder- und Mittelschulen mit einem hohen Anteil an Schile-
rinnen und Schilern mit héherer Bedurftigkeit ausgeweitet. Kein anderes Bundes-
land setzt dabei so viele Landesmittel wie Bayern fur das EU-Schulprogramm ein.

Das Programm erfreut sich stetig steigender Beliebtheit. Gleichzeitig sanken die zur
Verfligung stehenden EU-Mittel. Eine Forderung hat jedoch stets im Rahmen der
zur Verfigung stehenden Mittel zu erfolgen. Insofern war eine Anpassung der for-
derfahigen Portionsanzahl erforderlich.

Bayern behélt jedoch den Kurs bei, weiterhin alle vorschulischen Einrichtungen so-
wie auch die Grund- und Férderschulen im EU-Schulprogramm zu bericksichtigen.
Das EU-Schulprogramm erreicht damit auch kinftig nahezu alle Kinder von
3 bis 10 Jahren in Bayern und ist weiterhin eine wichtige S&aule in der bayerischen
Erndhrungsstrategie.

Eine Ausweitung des Programms auf Krippenkinder wiirde zum einen die Anzahl
der forderfahigen Portionen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel fur die
bisher beriicksichtigten Kinder reduzieren. Zum anderen wirde eine altersgerechte
Zu-/Aufbereitung der gelieferten Produkte einen zuséatzlichen Arbeitsaufwand fur
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das Kitapersonal bedeuten ebenso wie auch die verpflichtend durchzufiihrenden
padagogischen Begleitmalnahmen.

Durch die Einfihrung der Online-Antragsstellung seit dem Schuljahr 2023/2024
wurde der Verwaltungsaufwand sowohl fiir die Einrichtungen als auch die Lieferan-
ten erheblich reduziert.
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41. Abgeordneter  In Bezug auf die in der Kreistagssitzung des Landkreises Hof

Tim vorgebrachte Unterstiitzung von 70 Prozent der férderfahigen
Pargent Kosten aus ROFE-Fordermitteln (ROFE = Forderung von 6f-
(BUNDNIS fentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen) zum Bau der
90/DIE GRU-  Frankenwaldbriicken frage ich die Staatsregierung, auf welcher
NEN) Grundlage die Forderzusage von 70 Prozent fur die Franken-

waldbriicken gegentiber dem Landkreis Hof getétigt wurde, ins-
besondere angesichts der Kostensteigerung von urspriinglich
12 Mio. Euro auf nun 45,5 Mio. Euro (bitte unter Angabe des
Datums, der Form und des zusténdigen Staatsministeriums fur
die Zusage), wie steht die Forderzusage im Einklang mit der
fehlenden vollstandigen Barrierefreiheit des Projekts ange-
sichts der Tatsache, dass die ROFE-Férderung an Barrierefrei-
heit gekoppelt ist, und welche Informationen wurden der Staats-
regierung zur Wirtschaftlichkeit des Projekts z. B. in Form einer
Kosten-Nutzen-Analyse seit 2016 Ubermittelt (bitte konkrete
Daten und Absender auflisten)?

Antwort des Staatsministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft, Forsten und
Tourismus

Fur das Vorhaben Frankenwaldbriicke liegt aktuell noch kein Forderantrag des
Landkreises Hof bei der Staatsregierung bzw. der zustandigen Bezirksregierung
vor, deshalb konnte bisher noch keine abschlie3ende Férderentscheidung getroffen
werden. Sofern samtliche Fordervoraussetzungen der ROFE (ROFE = Férderung
von offentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen) erfllt sind, wird eine Zu-
wendung in noch zu bestimmender Hohe sowie unter Berlcksichtigung der zur Ver-
fligung stehenden Haushaltsmittel seitens der Staatsregierung in Aussicht gestellt.

Die gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit, insbesondere im Bayerischen Be-
hindertengleichstellungsgesetz (BayBGG) und in der Bayerischen Bauordnung,
sind unabhangig von einer Férderung einzuhalten und vom Vorhabentréager im Hin-
blick auf das konkrete Projekt zu priifen. Ziff. 5.7 der ROFE regelt erganzend, dass
darlber hinaus das Vorhaben den Anforderungen der Barrierefreiheit moglichst
weitreichend entsprechen muss. Bei Vorhabenplanungen sind die zustandigen Be-
auftragten fur die Belange von Menschen mit Behinderung nach Art. 18 ff. BayBGG
anzuhoren. Dies wird dann im Rahmen des Forderverfahrens erfolgen.

Seit Herbst 2024 liegt der zustandigen Bezirksregierung eine von der Kanzlei
Rodl & Partner erstellte  Betriebsgewinnberechnung (aktuelle Version mit
Stand 18.11.2024) vor, welche eine positive Wirtschaftlichkeitsprognose der Briicke
beinhaltet.

Eine genaue Prufung der vorliegenden Unterlagen findet erst zum Zeitpunkt einer
Forderantragstellung statt.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Sozia-
les

42. Abgeordnete  Vor dem Hintergrund, dass laut Medienberichten® das Staats-

Gllseren ministerium fur Familie, Arbeit und Soziales angibt, dass es ak-
Demirel tuell keine Pléane fir eine landesweite Antidiskriminierungsstelle
(BUNDNIS geben wirde und bereits bayerische Anlaufstellen vorhanden
90/DIE GRU-  seien und weiterhin den Betroffenen empfohlen wird, sich an
NEN) die Stellen des Bundes zu wenden oder an die kommunal finan-

zierten Angebote, frage ich die Staatsregierung, warum der
Freistaat nicht wie die anderen Bundeslénder eigene landes-
weite Antidiskriminierungsstellen als Kompensation fiir den
Wegfall der vom Bund finanzierten Stellen errichtet, welche
neuen Zahlen von Diskriminierungsféllenim Kontext Rassis-
mus, Antisemitismus und Gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit in Bayern in den Jahren 2022, 2023 und 2024 registriert
wurden (zugeordnet nach Jahren) und ist der Staatsregierung
bewusst, dass die durch den Bund finanzierten Stellen und die
kommunalen Angebote mit der Bearbeitung der Anfragen Uber-
lastet sind (bei nein bitte begriinden; bei ja bitte die Entlastungs-
maflnahmen der Staatsregierung auflisten)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

An die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann sich jede Person wenden, die
der Ansicht ist, aus Griinden der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Orientierung benachteiligt worden zu sein. Unter www.antidiskri-
minierungsstelle.de® ist es méglich, sich auch Uber bayerische Anlaufstellen in der
Néhe zu informieren. Das Bereitstellen eines wohnortnahen Beratungsangebots
fallt grundsatzlich in die Zustéandigkeit der Kommunen.

Von staatlicher Seite werden die Belange der von Benachteiligung bedrohten Per-
sonengruppen in Bayern im Rahmen des Ressortprinzips wahrgenommen.

Diskriminierungsfalle im Kontext Rassismus, Antisemitismus und Gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit werden durch das Staatsministerium fur Familie, Arbeit
und Soziales (StMAS) nicht zentral erfasst. Das StMAS fordert u. a. die Beratungs-
stelle B.U.D. Bayern fur Betroffene von rechter Gewalt sowie die Recherche- und
Informationsstelle Antisemitismus — RIAS Bayern, die antisemitische Vorfélle doku-
mentiert.

B.U.D. verzeichnete in den gefragten Jahren (Stand 09.12.2024) 142 Beratungs-
falle im Jahr 2022, 195 Beratungsfélle im Jahr 2023 und 228 Beratungsfalle im
Jahr 2024.

RIAS registrierte in den gefragten Jahren an antisemitischen Vorfélle (auch unter-
halb der Strafbarkeitsgrenze) 424 Vorfélle im Jahr 2022 und 733 Vorfélle im
Jahr 2023. Fur das Jahr 2024 liegt noch keine finale Auswertung vor. In den ersten

https://www.zeit.de/news/2024-11/26/staedte-wollen-bayernweite-stelle-gegen-diskriminierung
https://www.antidiskriminierungsstelle.de


https://www.zeit.de/news/2024-11/26/staedte-wollen-bayernweite-stelle-gegen-diskriminierung
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/startseite/startseite-node.html
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sechs Monaten nach dem 07.10.2023 wurden in Bayern 527 israelbezogene anti-
semitische Vorfalle verzeichnet.

Zur Stellenausstattung von Einrichtungen auf Bundesebene oder auf Ebene der
Kommunen kann keine Einlassung erfolgen.
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43. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie oft die Webseite ,www.bay-

Julia ern-gegen-gewalt.de” abgerufen wird (bitte monatlich fiir die
Post Jahre 2023 und 2024 auflisten), wie viele Nutzerinnen und Nut-
(BUNDNIS zer die Webseite besuchen (bitte monatlich fur die Jahre 2023
90/DIE GRU-  und 2024 auflisten) und wie viele finanzielle Mittel fiir die In-
NEN) standhaltung und Verwaltung der Webseite aufgebracht wer-

den (bitte monatlich fur die Jahre 2023 und 2024 auflisten)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Die Webseite bayern-gegen-gewalt.de wurde im Jahr 2023 682 715 Mal, im
Jahr 2024 (bis einschl. November 2024) 529 457 Mal aufgerufen. Dabei wurden auf
der Webseite im Jahr 2023 461 530, im Jahr 2024 (bis einschl. November 2024)
368 998 Besuche verzeichnet.

Monat Aufrufe Besuche

2023 2024 2023 2024
Januar 32339 42 855 18 358 26 192
Februar 28 360 36 950 16 413 21769
Marz 111 817 37 666 88 163 21 857
April 62 713 32470 46 515 19 745
Mai 28619 99 329 16 483 73 501
Juni 28 331 113 873 16 449 88 077
Juli 31570 24 798 17 808 15730
August 35 095 20 791 19 619 13 450
September 35538 19 829 20 589 12 643
Oktober 74 261 21077 50 418 13713
November 124 509 79 819 89 226 62 321
Dezember 89 563 61 489

Fur den Betrieb und die Aktualisierung der Webseite wurden im Jahr 2023
rund 88.000,00 Euro ausgegeben, im Jahr 2024 sind bislang rund 107.000 Euro
Kosten entstanden. Die Kosten entstehen nicht monatlich, sondern anlassbezogen.
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44, Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie sich die Arbeitslosenzahlen

Laura in der Nordoberpfalz in den letzten drei Jahren entwickelt haben

Weber (aufgeteilt nach Landkreisen), wie beurteilt die Staatsregierung

(BUNDNIS die Auswirkungen von drohenden Insolvenzen, beispielsweise

90/DIE GRU-  der Firma h auf den Arbeitsmarkt in der Nordober-

NEN) pfalz und welche MalRnahmen plant die Staatsregierung zur
Unterstutzung betroffener Firmen?

Antwort des Staatsministeriums fir Familie, Arbeit und Soziales in Abstim-
mung mit dem Staatsministerium fir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Region Nordoberpfalz umfasst die Landkreise Neustadt an der Waldnaab und
Tirschenreuth sowie die kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz. Eigene Daten zu
Arbeitslosenzahlen in den genannten Kommunen liegen der Staatregierung nicht
vor. Herausgegeben werden solche von der Bundesagentur fur Arbeit (BA), die be-
zogen auf die Fragestellung folgende Arbeitslosenquoten ausweist:

Arbeitslosenquote

(jeweils Jahresdurchschnitt 2021 2022 2023
in Prozent)

Lkr. Neustadt/Waldnaab 3,0 2,9 3,3
Lkr. Tirschenreuth 31 3,3 3,6
Stadt Weiden i.d.Opf. 51 47 55
Zum Vergleich: Oberpfalz 31 2,9 3,2
Zum Vergleich: Bayern 3,5 3,1 3,4

Weitere Arbeitsmarktdaten sind im Statistikservice der BA im Internet abrufbar.1°

Eine (drohende) Insolvenz bzw. ein Insolvenzverfahren (wie z. B. bei der
Fa. _) bedeutet de jure keinen Arbeitsplatzverlust, weswegen damit keine
direkten arbeitsmarktrelevanten Auswirkungen einhergehen. Vielmehr bestehen
betroffene Arbeitsverhéltnisse in diesem Fall unverandert fort (vgl. § 108 Abs. 1 In-
solvenzverordnung). Ziel eines Insolvenzverfahrens ist u. a. auch der Erhalt des be-
troffenen Unternehmens und seiner Arbeitsplatze, z. B. durch Sanierung oder Be-
teiligung eines Investors. Sollte es im Zuge einer Insolvenz zu einem Arbeitsplatz-
abbau kommen, steht den zustandigen Arbeitsagenturen vor Ort der breite Instru-
mentenkasten des Sozialgesetzbuches Drittes Buch (SGB IIl) zur Verfligung, um
Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen schnell in Arbeit (wie-
der)einzugliedern.

Ziel der Staatsregierung ist der Erhalt und nach Mdglichkeit der Ausbau von Unter-
nehmensstandorten, Wertschdopfung und Arbeitsplatzen in Bayern. Wirtschaftspoli-
tisch setzt die Staatsregierung auf Wetthewerbsfahigkeit durch Innovation und
Transformation der Wirtschaft. Das bayerische Credo lautet: Mit Forschung und
Entwicklung, Bildung und Weiterbildung gegen Deindustrialisierung und Arbeits-
platzabbau. Mit mehr Automatisierung und Digitalisierung und zlgiger Einsatz der
Kl wird die Industrie zukunftsfest aufgestellt. Allein mit der bayerischen Hightech
Agenda (plus) investiert die Staatsregierung 5,5 Mrd. in die zentralen Zukunftsfelder
wie Clean-Tech, Kinstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik oder

10

unter https://statistik.arbeitsagentur.de/
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LifeScience. Bayerns Wirtschaftspolitik unterstiitzt neue Geschaftsfelder und den
Wissenstransfer in die betriebliche Praxis, auch und gerade fur kleine und mittlere
Unternehmen.

Finanzielle Unterstltzung erhalten bayerische Unternehmen auch lber die Regio-
nale Wirtschaftsférderung oder Angebote der LfA Forderbank. Wirtschaftsraume
und Arbeitsmarkte hangen regional zusammen und erfordern koordiniertes Handeln
der Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Arbeitnehmervertretung. Die
Staatsregierung wird dazu in die Region gehen und - anknipfend an die erfolgreiche
Veranstaltung , Transformation gelingt* am 14.11.2024 — ab Januar 2025 zu Round-
Table-Veranstaltungen vor Ort einladen.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums flr Gesundheit, Pflege und
Pravention

45. Abgeordneter  Angesichts der SchlieRung der Kinderarztpraxis || | ]I in

Johannes Moosburg an der Isar und der bisher vergeblichen Suche nach
Becher einer Nachfolge frage ich die Staatsregierung, wie ist der Ver-
(BUNDNIS sorgungsgrad mit Kinderarztpraxen fir die Region

90/DIE GRU-  Moosburg / Landkreis Freising (bitte Stand vor und nach der

NEN) SchlieRung der Praxis ﬂ angeben), was unternimmt
die Staatsregierung, um dem Bediirfnis der Familien nach arzt-
licher Versorgung nachzukommen, und wie unterstiitzt die
Staatsregierung konkret Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber
und Kommunen bei der Suche nach einer Praxisnachfolge?

Antwort des Staatsministeriums fir Gesundheit, Pflege und Pravention

Die Sicherstellung der ambulanten vertragsarztlichen Versorgung im Freistaat ist
aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben Aufgabe der Kassenarztlichen Vereinigung
Bayerns (KVB); das Staatsministerium fir Gesundheit, Pflege und Pravention
(StMGP) fuhrt Uber die KVB die Rechtsaufsicht.

Nach Angaben des 6ffentlich online einsehbaren Versorgungsatlas'! der KVB gilt
gemessen an den bundeseinheitlich geltenden Vorgaben der Bedarfsplanung der
Planungsbereich Landkreis Freising — zu dem Moosburg an der Isar zugehorig ist —
mit einem Versorgungsgrad von 97,67 Prozent und 12 tatigen Kinderéarztinnen
und -arzten als regelversorgt (Stand vom 02.08.2024). Wie sich die aktuelle Schlie-
Bung der Praxis Hauf den Versorgungsgrad auswirkt, konnte in der Kiirze
der zur Beantwortung einer Anfrage zum Plenum zur Verfligung stehenden Zeit bei
der zustandigen KVB nicht erfragt werden. Die nachste Sitzung des Landesaus-
schusses der Arzte und Krankenkassen in Bayern, in welcher unter anderem uiber
Uber-, Regel- oder Unterversorgung sowie drohende Unterversorgung entschieden
wird, ist fiir den 05.06.2025 terminiert.

Sobald fur eine Arztgruppe eines Planungsbereiches durch den zustandigen Lan-
desausschuss der Arzte und Krankenkassen eine (drohenden) Unterversorgung
festgestellt wird, schreibt die KVB FérdermalRnahmen aus. Weitere Informationen
sind online einsehbar.1? Dariiber hinaus steht die KVB im Rahmen von Praxisbera-
tungen allen anfragenden Arztinnen und Arzten, ob abgabe- oder niederlassungs-
willig, in personlichen Gesprachen unterstiitzend zur Seite. Um Patientinnen und
Patienten im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung bei der Suche nach
einem behandlungsbereiten Vertragsarzt zu unterstiitzen, unterhalt die KVB zudem
Terminservicestellen (erreichbar unter der Rufnummer 116 117.18

Zusétzlich tragt das StMGP mit diversen Foérderprogrammen zum Erhalt und zur
Verbesserung der medizinischen Versorgung bei:

— Mit der Landarztquote werden bis zu aktuell 5,8 Prozent aller an bayerischen
Fakultaten pro Jahr zur Verfigung stehenden Medizinstudienplatze vorab fir
Studienbewerberinnen und Studienbewerber vergeben, die sich im Gegenzug

11
12
13

unter https://www.kvb.de/ueber-uns/versorgungsatlas/
unter https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/regionale-finanzielle-foerderungen/
siehe https://www.kvb.de/patienten/terminservice/
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https://www.kvb.de/mitglieder/praxisfuehrung/foerderungen/regionale-finanzielle-foerderungen/
https://www.kvb.de/patienten/terminservice/
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zu einer arztlichen Tatigkeit in einer Region im landlichen Raum verpflichten,
die unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht ist. Entsprechend des Mi-
nisterratsbeschlusses vom 09.04.2024 wird der Facharzt fir Kinder- und Ju-
gendmedizin in die Landarztquote aufgenommen. Die erforderliche Anderung
des Bayerischen Land- und Amtsarztgesetzes (BayLArztG) wird im Rahmen
des geplanten Gesetzes zur Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG)
und anderer Gesetze erfolgen.

— Mit der Landarztpramie wird die Niederlassung u. a. von Kinderarzten unter be-
stimmten Voraussetzungen unterstiitzt. Bisher konnten im Rahmen der Land-
arztpramie bereits 44 Kinderarzte geférdert werden (Stand: 30.11.2024).

— Zudem unterstitzt das StMGP MalRnahmen von Gemeinden, die dem Erhalt
oder der Verbesserung der arztlichen Versorgung im landlichen Raum dienen,
mit bis zu 150.000 Euro. Die Richtlinie tber die Férderung kommunalen Enga-
gements fur die arztliche Versorgung vor Ort (Kommunalférderrichtlinie —
KoFO6R) trat zum 01.01.2024 in Kraft.

— Das Kommunalburo fur arztliche Versorgung am Landesamt fiir Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (LGL) berat tGberdies Kommunen bei der Entwicklung
von Ldsungsmoglichkeiten fir Herausforderungen der kinftigen gesundheitli-
chen Versorgung auf kommunaler Ebene.
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46. Abgeordnete Vor dem Hintergrund einer akuten Vollstreckungsankiindigung

Kerstin von Zwangsgeldern gegen das Tatenwerk Eisingen frage ich
Celina die Staatsregierung, welche MaRnahmen sie fir notwendig
(BUNDNIS halt, um angesichts der prekaren aktuellen Lage zu verhindern,
90/DIE GRU-  dass Wohnpflegeheime fir Menschen mit Behinderungen we-
NEN) gen Fachkraftemangel aktuell besetzte Platze streichen mus-

sen, also Menschen den bisherigen und nétigen Lebensraum
nicht mehr anbieten kénnen, wie steht die Staatsregierung
dazu, aktuell Zwangsgelder zu erheben, wenn die Verdnderung
des baulichen Zustands von Einrichtungen aufgrund der preka-
ren finanziellen Lage vieler Pflegeeinrichtungen, insbesondere
fur Menschen mit Behinderungen, ein Insolvenzrisiko bedeuten
wirde, und wurde im konkreten Fall des Tatenwerks Eisingen
bzw. des St-Josef-Stifts die Staatsregierung involviert bzw. der
Bezirk Unterfranken vor der Vollstreckungsankiindigung gehort
(bitte Zeitpunkt und Ergebnisse nennen)?

Antwort des Staatsministeriums fir Gesundheit, Pflege und Pravention

Um den Auswirkungen des Fachkréfte- und Personalmangels zu begegnen, werden
aus Sicht des Staatsministeriums fir Gesundheit, Pflege und Pravention (StMGP)
insbesondere die Gewinnung von Personal, bspw. durch die Starkung der Attrakti-
vitdt des Berufsbildes oder die Optimierung des Anerkennungsverfahrens, eine
Uberarbeitung der leistungsrechtlichen Bestimmungen zur Refinanzierung sowie
die Personal- und Organisationsentwicklung durch Wohnpflegeeinrichtungen fir
notwendig erachtet.

Das Pflege- und Wohnqualitatsgesetz (PfleWoqG) und die hierzu erlassene Aus-
fuhrungsverordnung (AVPfleWoqG) sowie die Beratung und Aufsicht durch die
Fachstellen fur Pflege- und Behinderteneinrichtungen — Qualitatsentwicklung und
Aufsicht (FQA) leisten einen wichtigen Beitrag, um den Schutz von betreuungsbe-
durftigen Bewohnerinnen und Bewohnern sicherzustellen. Veranderte Rahmenbe-
dingungen, insbesondere im Zuge des demografischen Wandels und der wirtschaft-
lichen Lage erfordern eine Flexibilisierung von ordnungsrechtlichen Bestimmungen,
ohne dabei die Schutzbedirftigkeit aus dem Auge zu verlieren. Eine entsprechende
Anderung der AVPfleWoqG wird zum 01.01.2025 in Kraft treten. Im Rahmen der
Anderung nimmt das StMGP insbesondere Flexibilisierungen bei baulichen und per-
sonellen Mindestanforderungen vor und fuhrt einen umfangreichen Bestandschutz
hinsichtlich baulicher Anforderungen fir Einrichtungen, die vor dem Jahr 2011 in
Betrieb genommen wurden, ein. Auch durch die Flexibilisierung der personellen
Mindestanforderungen werden dem Fachkrafte- und Personalmangel und der hier-
durch ggf. erforderlichen Reduzierung vorhandener Platze begegnet.

Das behordliche Vollstreckungsverfahren und damit die Anordnung von verhaltnis-
mafigen Zwangsmitteln obliegt der zustandigen Vollzugsbehérde. Es gelten die all-
gemeinen Bestimmungen des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes. Das StMGP wurde durch die zustandige Fachaufsicht Gber die
FQA bei der Regierung von Unterfranken kontinuierlich Gber die Qualitatsentwick-
lung in den Einrichtungen des St. Josefs Stifts informiert. Anhaltspunkte fur ein auf-
sichtliches Tatigwerden durch das StMGP sind nicht ersichtlich.
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47. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, bei welchen Arzneimitteln

Katrin (gem. 8 2 Gesetz Uber den Verkehr mit Arzneimitteln) liegen in
Ebner-Stei- Bayern akute Lieferengpéasse vor, seit wann liegen diese nach
ner Kenntnis der Staatsregierung vor und welche MaRnahmen er-
(AfD) greift die Staatsregierung, um diese Medikamente im Rahmen

der Versorgungssicherheit verfigbar zu machen?

Antwort des Staatsministeriums fir Gesundheit, Pflege und Préavention

Das Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stellt Informatio-
nen zu Lieferengpéassen bei Arzneimitteln auf der Basis von Informationen der Zu-
lassungsinhaber 6ffentlich zur Verfigung. Dies kann fur die konkreten Arzneimittel
unter nachfolgendem Link abgerufen werden.* Mit Stand 09.12.2024 wurden dem
BfArM flir 458 Humanarzneimittel von pharmazeutischen Unternehmern Liefereng-
passe gemeldet. Die Versorgungslage mit Arzneimitteln in Bayern unterscheidet
sich nicht von der in Deutschland insgesamt.

Die Gesetzgebungskompetenzen im Bereich des Arzneimittelrechts liegen bei der
EU und beim Bund. Da der Bund abschliel3ende Regelungen getroffen hat, kbnnen
die Lander keine eigenen inhaltlichen arzneimittelrechtlichen Vorschriften erlassen
und damit auch keine eigenen MalRnahmen zur Arzneimittelsicherstellung treffen,
die eine Anpassung der Gesetze voraussetzen.

Der Staatsregierung ist die sichere Arzneimittelversorgung dennoch ein wichtiges
Anliegen. Sie setzt sich daher auf verschiedenen Wegen vehement fiir eine sichere
Arzneimittelversorgung ein. So eroértert das Staatsministerium fir Gesundheit,
Pflege und Pravention das Thema regelmaRig in Gremien wie dem Bayerischen
Pharmagipfel, dem Expertendialog Arzneimittel oder der Task-Force Arzneimittel-
versorgung mit der pharmazeutischen Industrie bzw. den Beteiligten des Gesund-
heitswesens. Einzelne Forderungen wurden vom Bund bereits aufgegriffen und ge-
setzlich umgesetzt, so z. B. im Arzneimittel-Lieferengpassbekampfungs- und Ver-
sorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) sowie im Medizinforschungsgesetz. Im
April 2024 hat Bayern zudem in einer Bundesratsinitiative gemeinsam mit Baden-
Wirttemberg Verbesserungen in der Arzneimittelversorgung gefordert, u. a. Er-
leichterungen beim Import von Arzneimitteln.

Ein Import von Arzneimitteln kann in Einzelfadllen dazu beitragen Lieferengpasse
abzumildern. So konnten die zusténdigen Landesbehdrden in der Vergangenheit
nach einer offiziellen Bekanntgabe eines Versorgungsmangels durch den Bund
nach § 79 Abs. 5 Gesetz Uber den Verkehr mit Arzneimitteln Allgemeinverfigungen
erlassen, die einen Import von Arzneimitteln ermdglichen, die zwar nicht in Deutsch-
land zugelassen, aber in dem Staat, aus welchem sie importiert werden, rechtmafig
in den Verkehr gebracht werden drfen.

Es sei zudem darauf hingewiesen, dass eine Arzneimittelknappheit bzw. ein Liefer-
engpass bei Arzneimitteln nicht automatisch einen Versorgungsmangel darstellt, da
haufig alternative Arzneimittel zur Behandlung zur Verfiigung stehen. In vielen Fal-
len kdnnen diese Alternativen eine gleichwertige Therapie ermdglichen und die Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten sicherstellen.
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https://anwendungen.pharmnet-bund.de/lieferengpassmeldungen/faces/public/meldungen.xhtml
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48. Abgeordnete  Vor dem Hintergrund der geplanten Halbierung des Landespfle-

Ruth gegeldes frage ich die Staatsregierung, welche rechtlichen und
Waldmann administrativen Schritte sie plant, um die Neuregelung des Lan-
(SPD) despflegegeldes rechtssicher zu gestalten, wie bewertet die

Staatsregierung die Zuléssigkeit der geplanten Neuregelung fur
bestehende Empfanger unter Beriicksichtigung des sozialrecht-
lichen Bestandsschutzes und sieht die Staatsregierung mit Blick
auf neue und bestehende Empfanger den Gleichbehandlungs-
grundsatz gewahrt?

Antwort des Staatsministeriums fur Gesundheit, Pflege und Pravention

Im Rahmen des Gesetzentwurfes des Nachtragshaushaltsgesetzes 2025 ist in ei-
nem ersten Schritt beabsichtigt, den Verwaltungsvollzug in Zusammenhang mit der
Umsetzung des Landespflegegeldgesetzes zu straffen und das Verfahren zu ver-
einfachen. So sollen das Pflegegeldjahr an das Kalenderjahr und dartiber hinaus
die Modalitaten fur die Auszahlung des Landespflegegeldes bei Erstantragstellung
angepasst werden.

Der sozialrechtliche Bestandsschutz und der Gleichbehandlungsgrundsatz sowohl
fur neue als auch fir bestehende Empféangerinnen und Empféanger des Landespfle-
gegeldes werden gewabhrt.
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